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Anhang 

Änderung der Beilage 

Inkrafttreten: 1. Januar 2026 

Beilage 

Gemeinsamer Melde- und Sorgfaltsstandard für  
Informationen über Finanzkonten1 

Abschnitt I 

Allgemeine Meldepflichten 
A) Vorbehaltlich der Unterabschnitte C bis F muss jedes meldende Finanz-

institut für jedes meldepflichtige Konto dieses meldenden Finanzinsti-
tuts die folgenden Informationen melden: 
1. 

a) Name, Anschrift, Ansässigkeitsstaaten, Steueridentifikations-
nummer(n) sowie Geburtsdatum und -ort (bei natürlichen Per-
sonen) jeder meldepflichtigen Person, die Inhaber des Kontos 
ist, und ob der Kontoinhaber eine gültige Selbstauskunft vor-
gelegt hat; 

b) bei einem Rechtsträger, der Kontoinhaber ist und für den nach 
Anwendung der Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten 
nach den Abschnitten V, VI und VII eine oder mehrere beherr-
schende Personen ermittelt wurden, die meldepflichtige Perso-
nen sind, Name, Anschrift, Ansässigkeitsstaat(en) und Steuer-
identifikationsnummer(n) des Rechtsträgers sowie Name, An-
schrift, Ansässigkeitsstaat(en), Steueridentifikationsnummer(n) 
und Geburtsdatum und -ort jeder meldepflichtigen Person so-
wie die Rolle(n), aufgrund derer die jeweiligen meldepflichti-

 
1 Konsolidierter Text (2025) 
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gen Personen beherrschende Personen des Rechtsträgers sind, 
und ob für jede meldepflichtige Person eine gültige Selbstaus-
kunft vorgelegt wurde, und 

c) ob das Konto ein Gemeinschaftskonto ist, sowie die Anzahl der 
Inhaber des Gemeinschaftskontos; 

2. Kontonummer (oder funktionale Entsprechung, wenn keine Kon-
tonummer vorhanden) und Art des Kontos und ob es sich um ein 
bestehendes Konto oder ein neues Konto handelt; 

3. Name und (gegebenenfalls) Identifikationsnummer des meldenden 
Finanzinstituts; 

4. Kontosaldo oder -wert (einschliesslich des Barwerts oder Rück-
kaufwerts bei rückkaufsfähigen Versicherungs- oder Rentenversi-
cherungsverträgen) zum Ende des betreffenden Kalenderjahrs oder 
eines anderen geeigneten Meldezeitraums oder, wenn das Konto im 
Laufe des Jahres beziehungsweise Zeitraums aufgelöst wurde, die 
Auflösung des Kontos; 

5. bei Verwahrkonten: 
a) Gesamtbruttobetrag der Zinsen, Gesamtbruttobetrag der Divi-

denden und Gesamtbruttobetrag anderer Einkünfte, die mittels 
der auf dem Konto vorhandenen Vermögenswerte erzielt und 
jeweils auf das Konto (oder in Bezug auf das Konto) im Laufe 
des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeit-
raums eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden, so-
wie 

b) Gesamtbruttoerlöse aus der Veräusserung oder dem Rückkauf 
von Finanzvermögen, die während des Kalenderjahrs oder eines 
anderen geeigneten Meldezeitraums auf das Konto eingezahlt 
oder dem Konto gutgeschrieben wurden und für die das mel-
dende Finanzinstitut als Verwahrstelle, Makler, Bevollmächtig-
ter oder anderweitig als Vertreter für den Kontoinhaber tätig 
war; 

6. bei Einlagenkonten der Gesamtbruttobetrag der Zinsen, die wäh-
rend des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeit-
raums auf das Konto eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben 
wurden; 

6bis. bei Eigenkapitalbeteiligungen an einem Investmentunternehmen, 
das ein Rechtsgebilde ist, die Rolle(n), aufgrund derer die melde-
pflichtige Person Inhaberin der Eigenkapitalbeteiligung ist; und 
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7. bei allen anderen Konten, die nicht unter Unterabschnitt A Num-
mer 5 oder 6 fallen, der Gesamtbruttobetrag, der in Bezug auf das 
Konto während des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten 
Meldezeitraums an den Kontoinhaber gezahlt oder ihm gutge-
schrieben wurde und für den das meldende Finanzinstitut Schuld-
ner ist, einschliesslich der Gesamthöhe aller Einlösungsbeträge, die 
während des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Melde-
zeitraums an den Kontoinhaber geleistet wurden. 

B) In den gemeldeten Informationen muss die Währung genannt werden, 
auf die die Beträge lauten. 

C) Ungeachtet des Unterabschnitts A Nummer 1 müssen Steueridentifi-
kationsnummer(n) und Geburtsdatum in Bezug auf meldepflichtige 
Konten, die bestehende Konten sind, nicht gemeldet werden, wenn 
diese Steueridentifikationsnummer(n) beziehungsweise dieses Geburts-
datum nicht in den Unterlagen des meldenden Finanzinstituts enthal-
ten ist und nicht nach innerstaatlichem Recht von diesem meldenden 
Finanzinstitut zu erfassen sind. Ein meldendes Finanzinstitut ist je-
doch verpflichtet, angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um 
bei bestehenden Konten die Steueridentifikationsnummer(n) und das 
Geburtsdatum bis zum Ende des zweiten Kalenderjahrs, das dem Jahr 
folgt, in dem bestehende Konten als meldepflichtige Konten identifi-
ziert wurden, und immer dann, wenn es nach den innerstaatlichen Vor-
schriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verpflichtet ist, die Infor-
mationen zu dem bestehenden Konto zu aktualisieren, zu beschaffen. 

D) Ungeachtet des Unterabschnitts A Nummer 1 ist die Steueridentifika-
tionsnummer nicht zu melden, wenn (i) vom betreffenden meldenden 
Staat keine Steueridentifikationsnummer ausgegeben wird oder (ii) das 
innerstaatliche Recht des betreffenden meldenden Staates nicht zur Er-
fassung der durch den meldenden Staat ausgegebenen Steueridentifi-
kationsnummer verpflichtet. 

E) Ungeachtet des Unterabschnitts A Nummer 1 ist der Geburtsort nicht 
zu melden, es sei denn, das meldende Finanzinstitut hat ihn nach in-
nerstaatlichem Recht zu beschaffen und zu melden und er ist in den 
elektronisch durchsuchbaren Daten des meldenden Finanzinstituts 
verfügbar. 

F) Ungeachtet des Unterabschnitts A sind die Informationen, die in Be-
zug auf […] zu melden sind, die in diesem Absatz beschriebenen In-
formationen, mit Ausnahme der in Unterabschnitt A Nummer 5 Bst. b 
beschriebenen Bruttoerträge. 
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G) Ungeachtet des Unterabschnitts A Nummer 5 Bst. b und sofern sich 
das meldende Finanzinstitut für eine eindeutig identifizierte Gruppe 
von Konten nicht anderweitig entscheidet, sind die Bruttoerlöse aus 
der Veräusserung oder dem Rückkauf von Finanzvermögen nicht zu 
melden, soweit diese Bruttoerlöse vom meldenden Finanzinstitut nach 
dem Melderahmen für Kryptowerte gemeldet werden. 

Abschnitt II 

Allgemeine Sorgfaltspflichten 
A) Ein Konto gilt ab dem Tag als meldepflichtiges Konto, an dem es nach den 

Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in den Abschnitten II 
bis VII als solches identifiziert wird und, sofern nichts anderes vorge-
sehen ist, müssen die Informationen in Bezug auf ein meldepflichtiges 
Konto jährlich in dem Kalenderjahr gemeldet werden, das dem Jahr 
folgt, auf das sich die Informationen beziehen. 

B) Der Saldo oder Wert eines Kontos wird zum letzten Tag des Kalen-
derjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums ermittelt. 

C) Ist eine Saldo- oder Wertgrenze zum letzten Tag eines Kalenderjahrs 
zu ermitteln, so muss der betreffende Saldo oder Wert zum letzten Tag 
des Meldezeitraums ermittelt werden, der mit diesem Kalenderjahr 
oder innerhalb dieses Kalenderjahrs endet. 

D) Jeder Staat kann meldenden Finanzinstituten gestatten, zur Erfüllung 
der Melde- und Sorgfaltspflichten, die ihnen im Sinne des innerstaatli-
chen Rechts auferlegt werden, Dienstleister in Anspruch zu nehmen, 
wobei die Verantwortung für die Erfüllung dieser Pflichten weiterhin 
bei den meldenden Finanzinstituten liegt. 

E) Jeder Staat kann meldenden Finanzinstituten gestatten, die für Neu-
konten geltenden Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten auf 
bestehende Konten anzuwenden und die für Konten von hohem Wert 
geltenden Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten auf Konten 
von geringerem Wert anzuwenden. Gestattet ein Staat die Anwendung 
der für Neukonten geltenden Verfahren zur Erfüllung der Sorgfalts-
pflichten auf bestehende Konten, finden die ansonsten geltenden Vor-
schriften für bestehende Konten weiterhin Anwendung. 
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Abschnitt III 

Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten natürlicher 
Personen 

Die folgenden Verfahren gelten für die Identifizierung meldepflichtiger 
Konten unter den bestehenden Konten natürlicher Personen. 
A) Nicht überprüfungs-, identifizierungs- oder meldepflichtige Konten. 

Ein bestehendes Konto einer natürlichen Person, bei dem es sich um 
einen rückkaufsfähigen Versicherungs- oder Rentenversicherungsver-
trag handelt, muss nicht überprüft, identifiziert oder gemeldet werden, 
vorausgesetzt, die Gesetze verhindern tatsächlich den Verkauf solcher 
Verträge durch das meldende Finanzinstitut an im meldepflichtigen 
Staat ansässige Personen. 

B) Konten von geringerem Wert. Die folgenden Verfahren gelten für 
Konten von geringerem Wert: 
1. Hausanschrift. Liegt dem meldenden Finanzinstitut anhand der er-

fassten Belege eine aktuelle Hausanschrift der natürlichen Person 
vor, die Kontoinhaber ist, kann das meldende Finanzinstitut diese 
Person zur Feststellung, ob sie eine meldepflichtige Person ist, als 
in dem Staat steuerlich ansässig behandeln, in dem die Anschrift 
liegt. 

2. Suche in elektronischen Datensätzen. Verlässt sich das meldende 
Finanzinstitut hinsichtlich einer aktuellen Hausanschrift der natür-
lichen Person, die Kontoinhaber ist, nicht auf erfasste Belege nach 
Unterabschnitt B Nummer 1, muss das meldende Finanzinstitut 
seine elektronisch durchsuchbaren Daten auf folgende Indizien 
überprüfen und Unterabschnitt B Nummern 3 bis 6 anwenden: 
a) Identifizierung des Kontoinhabers als Ansässiger eines melde-

pflichtigen Staates; 
b) aktuelle Post- oder Hausanschrift (einschliesslich einer Post-

fachanschrift) in einem meldepflichtigen Staat; 
c) eine oder mehrere Telefonnummern in einem meldepflichtigen 

Staat und keine Telefonnummer im Staat des meldenden Finanz-
instituts; 

d) Dauerauftrag (ausgenommen bei Einlagenkonten) für Über-
weisungen auf ein in einem meldepflichtigen Staat geführtes 
Konto; 

e) aktuell gültige, an eine Person mit Anschrift in einem melde-
pflichtigen Staat erteilte Vollmacht oder Zeichnungsberechti-
gung; oder 
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f) ein Postlagerungsauftrag oder eine c/o-Anschrift in einem mel-
depflichtigen Staat, sofern dem meldenden Finanzinstitut keine 
andere Anschrift des Kontoinhabers vorliegt. 

3. Werden bei der elektronischen Suche keine Indizien im Sinne von 
Unterabschnitt B Nummer 2 festgestellt, sind keine weiteren Mass-
nahmen erforderlich, bis eine Änderung der Gegebenheiten ein-
tritt, die dazu führt, dass dem Konto ein oder mehrere Indizien zu-
geordnet werden können oder das Konto zu einem Konto von ho-
hem Wert wird. 

4. Werden bei der elektronischen Suche Indizien im Sinne von Unter-
abschnitt B Nummer 2 Bst. a bis e festgestellt oder tritt eine Ände-
rung der Gegebenheiten ein, die dazu führt, dass dem Konto ein 
oder mehrere Indizien zugeordnet werden können, muss das mel-
dende Finanzinstitut den Kontoinhaber als steuerlich ansässige 
Person in jedem meldepflichtigen Staat, für den ein Indiz identifi-
ziert wird, betrachten, es sei denn, es entscheidet sich für die An-
wendung von Unterabschnitt B Nummer 6 und eine der in jenem 
Unterabschnitt genannten Ausnahmen trifft auf dieses Konto zu. 

5. Werden bei der elektronischen Suche ein Postlagerungsauftrag 
oder eine c/o-Anschrift und keine andere Anschrift und keine der 
unter von Unterabschnitt B Nummer 2 Bst. a bis e aufgeführten 
Indizien für den Kontoinhaber festgestellt, muss das meldende Fi-
nanzinstitut in der jeweils geeignetsten Reihenfolge die unter Un-
terabschnitt C Nummer 2 beschriebene Suche in Papierunterlagen 
anwenden oder versuchen, vom Kontoinhaber eine Selbstauskunft 
oder Belege zu beschaffen, um die steuerliche(n) Ansässigkeit(en) 
des Kontoinhabers festzustellen. Wird bei der Suche in Papierun-
terlagen kein Indiz festgestellt und ist der Versuch, eine Selbstaus-
kunft oder Belege zu beschaffen erfolglos, muss das meldende Fi-
nanzinstitut das Konto als nicht dokumentiertes Konto melden. 

6. Ungeachtet der Feststellung von Indizien nach Unterabschnitt B 
Nummer 2 muss ein meldendes Finanzinstitut einen Kontoinhaber 
in den folgenden Fällen nicht als in einem meldepflichtigen Staat 
ansässige Person betrachten: 
a) Die Daten des Kontoinhabers enthalten eine aktuelle Post- oder 

Hausanschrift in dem meldepflichtigen Staat, eine oder mehrere 
Telefonnummern in dem meldepflichtigen Staat (und keine Tele-
fonnummer im Staat des meldenden Finanzinstituts) oder einen 
Dauerauftrag (bei Finanzkonten mit Ausnahme von Einlagen-
konten) für Überweisungen auf ein in einem meldepflichtigen 
Staat geführtes Konto und das meldende Finanzinstitut be-
schafft die nachstehenden Dokumente oder hat diese bereits ge-
prüft und erfasst: 
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i) eine Selbstauskunft des Kontoinhabers über seine(n) An-
sässigkeitsstaat(en), die nicht meldepflichtige Staaten um-
fassen; und 

ii) Belege für den nicht meldepflichtigen Status des Kontoin-
habers. 

b) Die Daten des Kontoinhabers beinhalten eine aktuell gültige, an 
eine Person mit Anschrift in dem meldepflichtigen Staat erteilte 
Vollmacht oder Zeichnungsberechtigung und das meldende Fi-
nanzinstitut beschafft die nachstehenden Dokumente oder hat 
diese bereits geprüft und erfasst: 
i) eine Selbstauskunft des Kontoinhabers über seine(n) An-

sässigkeitsstaat(en), die nicht meldepflichtige Staaten um-
fassen; oder 

ii) Belege für den nicht meldepflichtigen Status des Kontoin-
habers. 

C) Erweiterte Überprüfungsverfahren für Konten von hohem Wert. Die 
folgenden erweiterten Überprüfungsverfahren gelten für Konten von 
hohem Wert. 
1. Suche in elektronischen Datensätzen: In Bezug auf Konten von ho-

hem Wert muss das meldende Finanzinstitut seine elektronisch 
durchsuchbaren Daten auf die in Unterabschnitt B Nummer 2 auf-
geführten Indizien überprüfen. 

2. Suche in Papierunterlagen. Enthalten die elektronisch durchsuch-
baren Datenbanken des meldenden Finanzinstituts Felder für alle 
unter Unterabschnitt C Nummer 3 genannten Informationen und 
erfassen diese, ist keine weitere Suche in den Papierunterlagen er-
forderlich. Sind in den elektronischen Datenbanken nicht alle diese 
Informationen erfasst, so muss das meldende Finanzinstitut bei 
Konten von hohem Wert auch die aktuelle Kundenstammakte und, 
soweit die Informationen dort nicht enthalten sind, die folgenden 
kontobezogenen, vom meldenden Finanzinstitut innerhalb der letz-
ten fünf Jahre beschafften Unterlagen auf die in Unterabschnitt B 
Nummer 2 genannten Indizien überprüfen: 
a) die neuesten für dieses Konto erfassten Belege; 
b) den neuesten Kontoeröffnungsvertrag beziehungsweise die neu-

esten Kontoeröffnungsunterlagen; 
c) die neuesten vom meldenden Finanzinstitut aufgrund von Ver-

fahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML/KYC) oder für 
sonstige aufsichtsrechtliche Zwecke beschafften Unterlagen; 

d) derzeit gültige Vollmacht oder Zeichnungsberechtigung; und 
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e) derzeit gültiger Dauerauftrag für Überweisungen (ausgenom-
men bei Einlagenkonten). 

3. Ausnahmeregelung für Datenbanken mit ausreichenden Informa-
tionen. Ein meldendes Finanzinstitut ist nicht zu der unter Unter-
abschnitt C Nummer 2 beschriebenen Suche in Papierunterlagen 
verpflichtet, soweit seine elektronisch durchsuchbaren Informati-
onen Folgendes enthalten: 
a) den Ansässigkeitsstatus des Kontoinhabers; 
b) die derzeit beim meldenden Finanzinstitut hinterlegte Haus- 

und Postanschrift des Kontoinhabers; 
c) gegebenenfalls die derzeit beim meldenden Finanzinstitut hin-

terlegte(n) Telefonnummer(n) des Kontoinhabers; 
d) im Fall von Finanzkonten, bei denen es sich nicht um Einlagen-

konten handelt, Angaben dazu, ob Daueraufträge für Überwei-
sungen von diesem Konto auf ein anderes Konto vorliegen (ein-
schliesslich eines Kontos bei einer anderen Zweigniederlassung 
des meldenden Finanzinstituts oder einem anderen Finanzinsti-
tut); 

e) Angaben dazu, ob für den Kontoinhaber aktuell ein Postlage-
rungsauftrag oder eine c/o-Anschrift vorliegt; und 

f) Angaben dazu, ob eine Vollmacht oder Zeichnungsberechti-
gung für das Konto vorliegt. 

4. Nachfrage beim Kundenbetreuer nach den ihm tatsächlich bekann-
ten Fakten. Zusätzlich zur Suche in elektronischen Datensätzen 
und Papierunterlagen, wie in Unterabschnitt C Nummern 1 und 2 
beschrieben, muss ein meldendes Finanzinstitut das einem Kunden-
betreuer zugewiesene Konto von hohem Wert (einschliesslich der 
mit diesem Konto von hohem Wert zusammengefassten Finanzkon-
ten) als meldepflichtiges Konto betrachten, wenn dem Kundenbe-
treuer tatsächlich bekannt ist, dass der Kontoinhaber eine melde-
pflichtige Person ist. 

5. Folgen der Feststellung von Indizien. 
a) Werden bei der in Unterabschnitt C beschriebenen erweiterten 

Überprüfung von Konten von hohem Wert keine der in Unter-
abschnitt B Nummer 2 aufgeführten Indizien festgestellt und 
wird das Konto nicht nach Unterabschnitt C Nummer 4 als 
Konto einer meldepflichtigen Person identifiziert, sind keine 
weiteren Massnahmen erforderlich, bis eine Änderung der Ge-
gebenheiten eintritt, die dazu führt, dass dem Konto ein oder 
mehrere Indizien zugeordnet werden. 
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b) Werden bei der in Unterabschnitt C beschriebenen erweiterten 
Überprüfung von Konten von hohem Wert Indizien nach Un-
terabschnitt B Nummer 2 Bst. a bis e festgestellt oder tritt an-
schliessend eine Änderung der Gegebenheiten ein, die dazu 
führt, dass dem Konto ein oder mehrere Indizien zugeordnet 
werden, so muss das meldende Finanzinstitut das Konto für je-
den meldepflichtigen Staat, für den ein Indiz festgestellt wird, 
als meldepflichtiges Konto betrachten, es sei denn, es entschei-
det sich für die Anwendung von Unterabschnitt B Nummer 6 
und eine der in jenem Unterabschnitt genannten Ausnahmen 
trifft auf dieses Konto zu. 

c) Werden bei der in Unterabschnitt C beschriebenen erweiterten 
Überprüfung von Konten von hohem Wert ein Postlagerungs-
auftrag oder eine c/o-Anschrift festgestellt und werden keine 
andere Anschrift und keine der in Unterabschnitt B Nummer 2 
Bst. a bis e aufgeführten Indizien für den Kontoinhaber festge-
stellt, muss das meldende Finanzinstitut vom Kontoinhaber 
eine Selbstauskunft oder Belege beschaffen, um die steuerliche(n) 
Ansässigkeit(en) des Kontoinhabers festzustellen. Kann das mel-
dende Finanzinstitut keine Selbstauskunft oder Belege beschaf-
fen, muss es das Konto als nicht dokumentiertes Konto melden. 

6. Bei einem bestehenden Konto einer natürlichen Person, das zum 
31. Dezember […] kein Konto von hohem Wert ist, zum letzten 
Tag eines darauffolgenden Kalenderjahrs jedoch ein Konto von 
hohem Wert ist, muss das meldende Finanzinstitut die in diesem 
Unterabschnitt beschriebenen erweiterten Überprüfungsverfahren 
für dieses Konto innerhalb des auf das Kalenderjahr, in dem das 
Konto ein Konto von hohem Wert wird, folgenden Kalenderjahrs 
abschliessen. Wird das Konto aufgrund dieser Überprüfung als 
meldepflichtiges Konto identifiziert, so muss das meldende Finanz-
institut die erforderlichen kontobezogenen Informationen für das 
Jahr, in dem das Konto als meldepflichtiges Konto identifiziert 
wird, und für die Folgejahre jährlich melden, es sei denn, der Kon-
toinhaber ist keine meldepflichtige Person mehr. 

7. Führt ein meldendes Finanzinstitut die in Unterabschnitt C genann-
ten erweiterten Überprüfungsverfahren für ein Konto von hohem 
Wert durch, so ist es in den Folgejahren nicht verpflichtet, für das-
selbe Konto von hohem Wert diese Verfahren erneut durchzufüh-
ren, abgesehen von der Nachfrage beim Kundenbetreuer nach 
Nummer 4, es sei denn, es handelt sich um ein nicht dokumentier-
tes Konto, bei dem das meldende Finanzinstitut diese Verfahren 
jährlich erneut durchführen sollte, bis das Konto nicht mehr undo-
kumentiert ist. 
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8. Tritt bei einem Konto von hohem Wert eine Änderung der Gege-
benheiten ein, die dazu führt, dass dem Konto ein oder mehrere in 
Unterabschnitt B Nummer 2 beschriebene Indizien zugeordnet 
werden, so muss das meldende Finanzinstitut das Konto für jeden 
meldepflichtigen Staat, für den ein Indiz festgestellt wird, als mel-
depflichtiges Konto betrachten, es sei denn, es entscheidet sich für 
die Anwendung von Unterabschnitt B Nummer 6 und eine der in 
jenem Unterabschnitt genannten Ausnahmen trifft auf dieses Konto 
zu. 

9. Ein meldendes Finanzinstitut muss Verfahren einrichten, mit denen 
sichergestellt wird, dass die Kundenbetreuer Änderungen der Ge-
gebenheiten bei einem Konto erkennen. Wird ein Kundenbetreuer 
beispielsweise benachrichtigt, dass der Kontoinhaber eine neue 
Postanschrift in einem meldepflichtigen Staat hat, so muss das mel-
dende Finanzinstitut die neue Anschrift als eine Änderung der Ge-
gebenheiten betrachten und ist, sofern es sich für die Anwendung 
von Unterabschnitt B Nummer 6 entscheidet, dazu verpflichtet, die 
entsprechenden Unterlagen vom Kontoinhaber zu beschaffen. 

D) Die Überprüfung von bestehenden Konten natürlicher Personen muss 
bis zum […] abgeschlossen sein. 

E) Ein bestehendes Konto einer natürlichen Person, das nach diesem Ab-
schnitt als meldepflichtiges Konto identifiziert wurde, gilt in allen 
Folgejahren als meldepflichtiges Konto, es sei denn, der Kontoinhaber 
ist keine meldepflichtige Person mehr. 

Abschnitt IV 

Sorgfaltspflichten bei Neukonten natürlicher Personen 

Die folgenden Verfahren gelten für die Identifizierung meldepflichtiger 
Konten unter den Neukonten natürlicher Personen. 
A) Bei Neukonten natürlicher Personen muss das meldende Finanzinsti-

tut bei Kontoeröffnung eine Selbstauskunft beschaffen, die Bestandteil 
der Kontoeröffnungsunterlagen sein kann und anhand deren das mel-
dende Finanzinstitut die steuerliche(n) Ansässigkeit(en) des Kontoin-
habers feststellen kann, und die Plausibilität dieser Selbstauskunft an-
hand der vom meldenden Finanzinstitut bei Kontoeröffnung beschaff-
ten Informationen, einschliesslich der aufgrund von Verfahren zur Be-
kämpfung der Geldwäsche (AML/KYC) erfassten Unterlagen, bestä-
tigen. 
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B) Geht aus der Selbstauskunft hervor, dass der Kontoinhaber in einem 
meldepflichtigen Staat steuerlich ansässig ist, so muss das meldende Fi-
nanzinstitut das Konto als meldepflichtiges Konto betrachten und die 
Selbstauskunft auch die Steueridentifikationsnummer des Kontoinha-
bers in dem meldepflichtigen Staat (vorbehaltlich des Abschnitts I Un-
terabschnitt D) sowie das Geburtsdatum enthalten. 

C) Tritt bei einem Neukonto einer natürlichen Person eine Änderung der 
Gegebenheiten ein, aufgrund deren dem meldenden Finanzinstitut be-
kannt ist oder bekannt sein müsste, dass die ursprüngliche Selbstaus-
kunft nicht zutreffend oder unglaubwürdig ist, so darf es sich nicht auf 
die ursprüngliche Selbstauskunft verlassen und muss eine gültige Selbst-
auskunft beschaffen, aus der die steuerliche(n) Ansässigkeit(en) des 
Kontoinhabers hervorgeht beziehungsweise hervorgehen. 

Abschnitt V 

Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten von 
Rechtsträgern 

Die folgenden Verfahren gelten für die Identifizierung meldepflichtiger 
Konten unter den bestehenden Konten von Rechtsträgern. 
A) Nicht überprüfungs-, identifizierungs- oder meldepflichtige Konten 

von Rechtsträgern. Sofern sich das meldende Finanzinstitut nicht ent-
weder für alle bestehenden Konten von Rechtsträgern oder jeweils für 
eine eindeutig identifizierte Gruppe dieser Konten anderweitig entschei-
det, muss ein bestehendes Konto eines Rechtsträgers, das zum 31. De-
zember […] einen Gesamtkontosaldo oder -wert von höchstens 
250 000 US-Dollar aufweist, nicht als meldepflichtiges Konto über-
prüft, identifiziert oder gemeldet werden, bis der Gesamtkontosaldo 
oder -wert zum letzten Tag eines darauffolgenden Kalenderjahrs die-
sen Betrag übersteigt. 

B) Überprüfungspflichtige Konten von Rechtsträgern. Ein bestehendes 
Konto eines Rechtsträgers mit einem Gesamtkontosaldo oder -wert 
von mehr als 250 000 US-Dollar zum 31. Dezember […] und ein be-
stehendes Konto eines Rechtsträgers, dessen Gesamtkontosaldo oder 
-wert zum 31. Dezember […] diesen Betrag nicht übersteigt, zum letz-
ten Tag eines darauffolgenden Kalenderjahrs jedoch diesen Betrag 
übersteigt, muss nach den in Unterabschnitt D festgelegten Verfahren 
überprüft werden. 
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C) Meldepflichtige Konten von Rechtsträgern. Von den in Unterabschnitt B 
beschriebenen bestehenden Konten von Rechtsträgern gelten nur die-
jenigen Konten als meldepflichtige Konten, die von einem oder meh-
reren Rechtsträgern gehalten werden, die meldepflichtige Personen 
sind, oder von passiven NFEs mit einer oder mehreren beherrschenden 
Personen, die meldepflichtige Personen sind. 

D) Überprüfungsverfahren für die Identifizierung meldepflichtiger Kon-
ten von Rechtsträgern. Bei den in Unterabschnitt B beschriebenen be-
stehenden Konten von Rechtsträgern muss ein meldendes Finanzinsti-
tut die folgenden Überprüfungsverfahren durchführen, um festzustel-
len, ob das Konto von einer oder mehreren meldepflichtigen Personen 
oder von passiven NFEs mit einer oder mehreren beherrschenden Per-
sonen, die meldepflichtige Personen sind, gehalten wird: 
1. Feststellung, ob der Rechtsträger eine meldepflichtige Person ist. 

a) Überprüfung der zu aufsichtsrechtlichen Zwecken oder für die 
Kundenbetreuung verwahrten Informationen (einschliesslich 
der aufgrund von Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche 
(AML/KYC) erhobenen Informationen) auf Hinweise, dass 
der Kontoinhaber in einem meldepflichtigen Staat ansässig ist. 
Für diesen Zweck gilt ein Gründungsort, ein Sitz oder eine An-
schrift in einem meldepflichtigen Staat als Hinweis, dass der 
Kontoinhaber in einem meldepflichtigen Staat ansässig ist. 

b) Weisen die Informationen darauf hin, dass der Kontoinhaber in 
einem meldepflichtigen Staat ansässig ist, so muss das meldende 
Finanzinstitut das Konto als meldepflichtiges Konto betrachten, 
es sei denn, das meldende Finanzinstitut beschafft vom Konto-
inhaber eine Selbstauskunft oder stellt anhand von in seinem 
Besitz befindlichen oder öffentlich verfügbaren Informationen 
in vertretbarer Weise fest, dass es sich bei dem Kontoinhaber 
nicht um eine meldepflichtige Person handelt. 

2. Feststellung, ob der Rechtsträger ein passiver NFE mit einer oder 
mehreren beherrschenden Personen ist, bei denen es sich um melde-
pflichtige Personen handelt. Bei einem Kontoinhaber eines beste-
henden Kontos eines Rechtsträgers (einschliesslich eines Rechtsträ-
gers, der eine meldepflichtige Person ist), muss das meldende Fi-
nanzinstitut feststellen, ob der Kontoinhaber ein passiver NFE mit 
einer oder mehreren beherrschenden Personen ist, bei denen es sich 
um meldepflichtige Personen handelt. Handelt es sich bei einer be-
herrschenden Person eines passiven NFE um eine meldepflichtige 
Person, so ist das Konto als meldepflichtiges Konto zu betrachten. 
Bei diesen Feststellungen muss das meldende Finanzinstitut die un-
ter Unterabschnitt D Nummer 2 Bst. a bis c aufgeführten Leitlinien 
in der jeweils geeignetsten Reihenfolge befolgen. 
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a) Feststellung, ob der Kontoinhaber ein passiver NFE ist. Zur 
Feststellung, ob der Kontoinhaber ein passiver NFE ist, muss 
das meldende Finanzinstitut eine Selbstauskunft des Kontoin-
habers zum Nachweis seines Status beschaffen, es sei denn, das 
meldende Finanzinstitut kann anhand von in seinem Besitz be-
findlichen oder öffentlich verfügbaren Informationen in vertret-
barer Weise feststellen, dass der Kontoinhaber ein aktiver NFE 
ist oder ein anderes Finanzinstitut als ein unter Abschnitt VIII 
Unterabschnitt A Nummer 6 Bst. b beschriebenes Investment-
unternehmen, bei dem es sich nicht um ein Finanzinstitut eines 
teilnehmenden Staates handelt. 

b) Feststellung der beherrschenden Personen eines Kontoinhabers. 
Zur Feststellung der beherrschenden Personen eines Kontoin-
habers kann sich ein meldendes Finanzinstitut auf die aufgrund 
von Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche erhobenen 
und verwahrten Informationen verlassen. 

c) Feststellung, ob eine beherrschende Person eines passiven NFE 
eine meldepflichtige Person ist. Zur Feststellung, ob eine be-
herrschende Person eines passiven NFE eine meldepflichtige 
Person ist, kann sich ein meldendes Finanzinstitut auf Folgen-
des verlassen: 
i) bei einem bestehenden Konto eines Rechtsträgers, dessen 

Inhaber ein oder mehrere NFEs sind und dessen Gesamt-
kontosaldo oder -wert 1 000 000 US-Dollar nicht über-
steigt, auf die aufgrund von Verfahren zur Bekämpfung 
der Geldwäsche (AML/KYC) erfassten und verwahrten 
Informationen; oder 

ii) auf eine Selbstauskunft des Kontoinhabers oder dieser be-
herrschenden Person aus dem Staat/den Staaten, in 
dem/denen die beherrschende Person steuerlich ansässig ist. 

E) Überprüfungszeitraum und zusätzliche Verfahren für bestehende Kon-
ten von Rechtsträgern. 
1. Die Überprüfung bestehender Konten von Rechtsträgern mit einem 

Gesamtkontosaldo oder -wert von mehr als 250 000 US-Dollar 
zum 31. Dezember […] muss bis 31. Dezember […] abgeschlossen 
sein. 

2. Die Überprüfung bestehender Konten von Rechtsträgern, deren Ge-
samtkontosaldo oder -wert zum 31. Dezember […] 250 000 US-
Dollar nicht übersteigt, zum 31. Dezember eines Folgejahres je-
doch diesen Betrag übersteigt, muss innerhalb des Kalenderjahrs 
nach dem Jahr, in dem der Gesamtkontosaldo oder -wert diesen 
Betrag übersteigt, abgeschlossen sein. 
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3. Tritt bei einem bestehenden Konto eines Rechtsträgers eine Ände-
rung der Gegebenheiten ein, aufgrund deren dem meldenden Fi-
nanzinstitut bekannt ist oder bekannt sein müsste, dass die Selbst-
auskunft oder andere kontobezogene Unterlagen nicht zutreffend 
oder unglaubwürdig sind, so muss es den Status des Kontos nach 
den in Unterabschnitt D festgelegten Verfahren neu bestimmen. 

Abschnitt VI 

Sorgfaltspflichten bei Neukonten von Rechtsträgern 

Die folgenden Verfahren gelten für die Identifizierung meldepflichti-
ger Konten unter den Neukonten von Rechtsträgern. 
A) Überprüfungsverfahren für die Identifizierung meldepflichtiger Kon-

ten von Rechtsträgern. Bei Neukonten von Rechtsträgern muss ein 
meldendes Finanzinstitut die folgenden Überprüfungsverfahren durch-
führen, um festzustellen, ob das Konto von einer oder mehreren melde-
pflichtigen Personen oder von passiven NFEs mit einer oder mehreren 
beherrschenden Personen, die meldepflichtige Personen sind, gehalten 
wird: 
1. Feststellung, ob der Rechtsträger eine meldepflichtige Person ist. 

a) Beschaffung einer Selbstauskunft, die Bestandteil der Konto-
eröffnungsunterlagen sein kann und anhand deren das mel-
dende Finanzinstitut die steuerliche(n) Ansässigkeit(en) des 
Kontoinhabers ermitteln kann, sowie Bestätigung der Plausibi-
lität dieser Selbstauskunft anhand der vom meldenden Finanz-
institut bei Kontoeröffnung beschafften Informationen, ein-
schliesslich der aufgrund von Verfahren zur Bekämpfung der 
Geldwäsche (AML/KYC) erfassten Unterlagen. Erklärt der 
Rechtsträger, es liege keine steuerliche Ansässigkeit vor, so 
kann sich das meldende Finanzinstitut zur Bestimmung der 
Ansässigkeit des Kontoinhabers auf die Anschrift des Haupt-
sitzes des Rechtsträgers verlassen. 

b) Enthält die Selbstauskunft Hinweise darauf, dass der Kontoin-
haber in einem meldepflichtigen Staat ansässig ist, so muss das 
meldende Finanzinstitut das Konto als meldepflichtiges Konto 
betrachten, es sei denn, das meldende Finanzinstitut stellt an-
hand der in seinem Besitz befindlichen oder öffentlich verfüg-
baren Informationen in vertretbarer Weise fest, dass es sich bei 
dem Kontoinhaber nicht um eine meldepflichtige Person in Be-
zug auf diesen meldepflichtigen Staat handelt. 
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2. Feststellung, ob der Rechtsträger ein passiver NFE mit einer oder 
mehreren beherrschenden Personen ist, bei denen es sich um mel-
depflichtige Personen handelt. Bei einem Kontoinhaber eines Neu-
kontos eines Rechtsträgers (einschliesslich eines Rechtsträgers, der 
eine meldepflichtige Person ist), muss das meldende Finanzinstitut 
feststellen, ob der Kontoinhaber ein passiver NFE mit einer oder 
mehreren beherrschenden Personen ist, bei denen es sich um mel-
depflichtige Personen handelt. Handelt es sich bei einer beherr-
schenden Person eines passiven NFE um eine meldepflichtige Per-
son, so ist das Konto als meldepflichtiges Konto zu betrachten. Bei 
diesen Feststellungen muss das meldende Finanzinstitut die unter 
Unterabschnitt A Nummer 2 Bst. a bis c aufgeführten Leitlinien in 
der jeweils geeignetsten Reihenfolge befolgen. 
a) Feststellung, ob der Kontoinhaber ein passiver NFE ist. Zur 

Feststellung, ob der Kontoinhaber ein passiver NFE ist, muss 
sich das meldende Finanzinstitut auf eine Selbstauskunft des 
Kontoinhabers zum Nachweis seines Status verlassen, es sei 
denn, das meldende Finanzinstitut kann anhand von in seinem 
Besitz befindlichen oder öffentlich verfügbaren Informationen 
in vertretbarer Weise feststellen, dass der Kontoinhaber ein ak-
tiver NFE ist oder ein anderes Finanzinstitut als ein unter Ab-
schnitt VIII Unterabschnitt A Nummer 6 Bst. b beschriebenes 
Investmentunternehmen, bei dem es sich nicht um ein Finan-
zinstitut eines teilnehmenden Staates handelt. 

b) Feststellung der beherrschenden Personen eines Kontoinha-
bers. Zur Feststellung der beherrschenden Personen eines Kon-
toinhabers kann sich ein meldendes Finanzinstitut auf die auf-
grund von Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche erhobe-
nen und verwahrten Informationen verlassen, sofern diese Ver-
fahren mit den FATF-Empfehlungen von 2012 vereinbar sind. 
Ist das meldende Finanzinstitut nicht gesetzlich verpflichtet, 
Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche anzuwenden, die 
mit den FATF-Empfehlungen von 2012 vereinbar sind, so muss 
es im Wesentlichen ähnliche Verfahren zur Feststellung der be-
herrschenden Personen anwenden. 

c) Feststellung, ob eine beherrschende Person eines passiven NFE 
eine meldepflichtige Person ist. Zur Feststellung, ob eine be-
herrschende Person eines passiven NFE eine meldepflichtige 
Person ist, kann sich ein meldendes Finanzinstitut auf eine 
Selbstauskunft des Kontoinhabers oder dieser beherrschenden 
Person verlassen. 
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Abschnitt VII 

Besondere Sorgfaltsvorschriften 

Bei der Durchführung der vorstehenden Verfahren zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten gelten die folgenden zusätzlichen Vorschriften: 
A) Verlass auf Selbstauskünfte und Belege. Ein meldendes Finanzinstitut 

darf sich nicht auf eine Selbstauskunft oder auf Belege verlassen, wenn 
ihm bekannt ist oder bekannt sein müsste, dass die Selbstauskunft oder 
die Belege nicht zutreffend oder unglaubwürdig sind. 

Abis) Vorübergehendes Fehlen einer Selbstauskunft. Wenn es einem mel-
denden Finanzinstitut aufgrund ausserordentlicher Umstände nicht 
möglich ist, eine Selbstauskunft für ein Neukonto innerhalb der Frist 
zu beschaffen, die für die Erfüllung der Melde- und Sorgfaltspflich-
ten in Bezug auf den Meldezeitraum gilt, in dem das Konto eröffnet 
wurde, muss das meldende Finanzinstitut die Verfahren zur Erfül-
lung der Sorgfaltspflichten für bestehende Konten anwenden, bis die 
Selbstauskunft vorliegt und validiert wurde. 

B) Alternative Verfahren für Finanzkonten begünstigter natürlicher Per-
sonen eines rückkaufsfähigen Versicherungsvertrags oder Rentenver-
sicherungsvertrags. Ein meldendes Finanzinstitut kann davon ausge-
hen, dass eine begünstigte natürliche Person (mit Ausnahme des Eigen-
tümers) eines rückkaufsfähigen Versicherungsvertrags oder eines Ren-
tenversicherungsvertrags, die eine Todesfallleistung erhält, keine mel-
depflichtige Person ist und dieses Finanzkonto als ein nicht melde-
pflichtiges Konto betrachten, es sei denn, dem meldenden Finanzinsti-
tut ist bekannt oder müsste bekannt sein, dass der Begünstigte eine 
meldepflichtige Person ist. Einem meldenden Finanzinstitut müsste 
bekannt sein, dass ein Begünstigter eines rückkaufsfähigen Versiche-
rungsvertrags oder eines Rentenversicherungsvertrags eine melde-
pflichtige Person ist, wenn die vom meldenden Finanzinstitut erhobe-
nen und dem Begünstigten zugeordneten Informationen Indizien im 
Sinne des Abschnitts III Unterabschnitt B enthalten. Ist einem mel-
denden Finanzinstitut tatsächlich bekannt oder müsste ihm bekannt 
sein, dass der Begünstigte eine meldepflichtige Person ist, so muss das 
meldende Finanzinstitut die Verfahren in Abschnitt III Unterabschnitt B 
einhalten. 

C) Vorschriften für die Zusammenfassung von Kontosalden und für Wäh-
rungen. 
1. Zusammenfassung von Konten natürlicher Personen. Für die Zwe-

cke der Bestimmung des Gesamtsaldos oder -werts von Finanz-
konten einer natürlichen Person muss ein meldendes Finanzinstitut 
alle von ihm oder einem verbundenen Rechtsträger geführten 
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Finanzkonten zusammenfassen, jedoch nur insoweit, als die com-
putergestützten Systeme des meldenden Finanzinstituts die Fi-
nanzkonten durch Verweis auf ein Datenelement wie eine Kunden-
nummer oder Steueridentifikationsnummer miteinander verknüp-
fen und eine Zusammenfassung der Kontosalden oder -werte er-
möglichen. Für die Zwecke der Anwendung der unter dieser Num-
mer beschriebenen Zusammenfassungsvorschriften wird jedem In-
haber eines gemeinsamen Finanzkontos der gesamte Saldo oder 
Wert des gemeinsamen Finanzkontos zugerechnet. 

2. Zusammenfassung von Konten von Rechtsträgern. Für die Zwecke 
der Bestimmung des Gesamtsaldos oder -werts von Finanzkonten 
eines Rechtsträgers muss ein meldendes Finanzinstitut alle von ihm 
oder einem verbundenen Rechtsträger geführten Finanzkonten be-
rücksichtigen, jedoch nur insoweit, als die computergestützten 
Systeme des meldenden Finanzinstituts die Finanzkonten durch 
Verweis auf ein Datenelement wie eine Kundennummer oder Steuer-
identifikationsnummer miteinander verknüpfen und eine Zusam-
menfassung der Kontosalden oder -werte ermöglichen. Für die 
Zwecke der Anwendung der unter dieser Nummer beschriebenen 
Zusammenfassungsvorschriften wird jedem Inhaber eines gemein-
samen Finanzkontos der gesamte Saldo oder Wert des gemeinsa-
men Finanzkontos zugerechnet. 

3. Besondere Zusammenfassungsvorschrift für Kundenbetreuer. Für 
die Zwecke der Bestimmung des Gesamtsaldos oder -werts von Fi-
nanzkonten einer Person zur Feststellung, ob es sich bei einem Fi-
nanzkonto um ein Konto von hohem Wert handelt, ist ein melden-
des Finanzinstitut im Fall von Konten, bei denen einem Kunden-
betreuer bekannt ist oder bekannt sein müsste, dass sie unmittelbar 
oder mittelbar derselben Person gehören, dieselbe Person über sie 
verfügt oder sie von derselben Person (ausser in treuhänderischer 
Eigenschaft) eröffnet wurden, auch verpflichtet, alle diese Konten 
zusammenzufassen. 

4. Beträge, die den Gegenwert in anderen Währungen umfassen. Alle 
Dollar-Beträge sind US-Dollar-Beträge und umfassen den Gegen-
wert in anderen Währungen nach innerstaatlichem Recht. 
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Abschnitt VIII 

Begriffsbestimmungen 

Die folgenden Ausdrücke haben die nachstehend festgelegte Bedeu-
tung: 
A) Meldendes Finanzinstitut 

1. Der Ausdruck "meldendes Finanzinstitut" bedeutet ein Finan-
zinstitut eines teilnehmenden Staates, bei dem es sich nicht um ein 
nicht meldendes Finanzinstitut handelt. 

2. Der Ausdruck "Finanzinstitut eines teilnehmenden Staates" be-
deutet (i) ein in einem teilnehmenden Staat ansässiges Finanzinsti-
tut, jedoch nicht Zweigniederlassungen dieses Finanzinstituts, die 
sich ausserhalb dieses teilnehmenden Staates befinden, oder (ii) eine 
Zweigniederlassung eines nicht in einem teilnehmenden Staat an-
sässigen Finanzinstituts, wenn diese sich in diesem teilnehmenden 
Staat befindet. 

3. Der Ausdruck "Finanzinstitut" bedeutet ein Verwahrinstitut, ein 
Einlageninstitut, ein Investmentunternehmen oder eine spezifi-
zierte Versicherungsgesellschaft. 

4. Der Ausdruck "Verwahrinstitut" bedeutet einen Rechtsträger, des-
sen Geschäftstätigkeit im Wesentlichen darin besteht, für fremde 
Rechnung Finanzvermögen zu verwahren. Die Geschäftstätigkeit 
eines Rechtsträgers besteht im Wesentlichen darin, für fremde 
Rechnung Finanzvermögen zu verwahren, wenn die dem Verwah-
ren von Finanzvermögen und damit zusammenhängenden Finanz-
dienstleistungen zuzurechnenden Bruttoeinkünfte des Rechtsträ-
gers mindestens 20 Prozent der Bruttoeinkünfte des Rechtsträgers 
entsprechen, und zwar entweder (i) während des dreijährigen Zeit-
raums, der am 31. Dezember (oder dem letzten Tag eines nicht einem 
Kalenderjahr entsprechenden Abrechnungszeitraums) vor dem Be-
stimmungsjahr endet, oder (ii) während des Zeitraums des Beste-
hens des Rechtsträgers, je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist. 

5. Der Ausdruck "Einlageninstitut" bedeutet einen Rechtsträger: 
a) der im Rahmen gewöhnlicher Bankgeschäfte oder einer ähnli-

chen Geschäftstätigkeit Einlagen entgegennimmt; oder 
b) zugunsten von Kunden spezifizierte E-Geld-Produkte oder di-

gitale Zentralbankwährungen hält. 
6. Der Ausdruck "Investmentunternehmen" bedeutet einen Rechts-

träger: 
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a) der gewerblich vorwiegend eine oder mehrere der folgenden 
Tätigkeiten für einen Kunden ausübt: 
i) Handel mit Geldmarktinstrumenten (zum Beispiel Schecks, 

Wechsel, Einlagenzertifikate, Derivate), Devisen, Wech-
selkurs-, Zins- und Indexinstrumenten, übertragbaren 
Wertpapieren oder Warentermingeschäften; 

ii) individuelle und kollektive Vermögensverwaltung; oder 
iii) sonstige Arten der Anlage oder Verwaltung von Finanz-

vermögen oder Kapital oder relevanten Kryptowerten im 
Auftrag Dritter; 

oder 
b) dessen Bruttoeinkünfte vorwiegend der Anlage oder Wiederan-

lage von Finanzvermögen oder relevanten Kryptowerten oder 
dem Handel damit zuzurechnen sind, wenn der Rechtsträger 
von einem anderen Rechtsträger verwaltet wird, bei dem es sich 
um ein Einlageninstitut, ein Verwahrinstitut, eine spezifizierte 
Versicherungsgesellschaft oder ein unter Bst. a beschriebenes 
Investmentunternehmen handelt. 

Ein Rechtsträger übt gewerblich vorwiegend eine oder mehrere der 
unter Unterabschnitt A Nummer 6 Bst. a beschriebenen Tätigkei-
ten aus beziehungsweise die Bruttoeinkünfte eines Rechtsträgers 
sind vorwiegend der Anlage oder Wiederanlage von Finanzvermö-
gen oder relevanten Kryptowerten oder dem Handel damit im 
Sinne des Bst. b zuzurechnen, wenn die den entsprechenden Tätig-
keiten zuzurechnenden Bruttoeinkünfte des Rechtsträgers mindes-
tens 50 Prozent der Bruttoeinkünfte des Rechtsträgers entspre-
chen, und zwar entweder (i) während des dreijährigen Zeitraums, 
der am 31. Dezember des Jahres vor dem Bestimmungsjahr endet, 
oder (ii) während des Zeitraums des Bestehens des Rechtsträgers, 
je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist. 
Im Sinne des Bst. a Ziff. iii umfassen "sonstige Arten der Anlage 
oder Verwaltung von Finanzvermögen, Kapital oder relevanten 
Kryptowerten im Auftrag Dritter" nicht die Erbringung von Dienst-
leistungen zur Durchführung von Tauschgeschäften für oder im 
Auftrag von Kunden. 
Der Ausdruck "Investmentunternehmen" umfasst nicht einen 
Rechtsträger, bei dem es sich aufgrund der Erfüllung der Kriterien 
in Unterabschnitt D Nummer 9 Bst. d bis g um einen aktiven NFE 
handelt. 
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Dieser Unterabschnitt ist auf eine Weise auszulegen, die mit dem 
Wortlaut der Definition von "Finanzinstitut" in den Empfehlun-
gen der Arbeitsgruppe Finanzielle Massnahmen gegen Geldwäsche 
("Financial Action Task Force on Money Laundering" - FATF) 
vereinbar ist. 

7. Der Ausdruck "Finanzvermögen" umfasst Wertpapiere (zum Bei-
spiel Anteile am Aktienkapital einer Kapitalgesellschaft, Beteiligun-
gen oder wirtschaftliches Eigentum an den Beteiligungen an einer 
in Streubesitz befindlichen oder börsennotierten Personengesell-
schaft oder einem Trust sowie Obligationen, Anleihen, Schuldver-
schreibungen oder sonstige Schuldurkunden), Beteiligungen an 
Personengesellschaften, Warengeschäften, Swaps (zum Beispiel 
Zinsswaps, Währungsswaps, Basisswaps, Zinscaps, Zinsfloors, 
Warenswaps, Aktienswaps, Aktienindexswaps und ähnliche Ver-
einbarungen), Versicherungs- oder Rentenversicherungsverträge 
oder Beteiligungen (darunter börsengehandelte und nicht börsen-
gehandelte Termingeschäfte und Optionen) an Wertpapieren, rele-
vanten Kryptowerten, Beteiligungen an Personengesellschaften, 
Warengeschäften, Swaps oder Versicherungs- oder Rentenversiche-
rungsverträgen. Der Ausdruck "Finanzvermögen" umfasst keine 
nicht fremdfinanzierten unmittelbaren Immobilienbeteiligungen. 

8. Der Ausdruck "spezifizierte Versicherungsgesellschaft" bedeutet 
einen Rechtsträger, bei dem es sich um eine Versicherungsgesell-
schaft (oder die Holdinggesellschaft einer Versicherungsgesell-
schaft) handelt, die einen rückkaufsfähigen Versicherungsvertrag 
oder einen Rentenversicherungsvertrag abschliesst oder zur Leis-
tung von Zahlungen in Bezug auf einen solchen Vertrag verpflich-
tet ist. 

9. Der Ausdruck "spezifiziertes E-Geld-Produkt" bedeutet ein Pro-
dukt, das: 
a) eine digitale Darstellung einer einzigen Fiat-Währung ist; 
b) gegen Entgegennahme eines Geldbetrags für die Durchführung 

von Zahlungsvorgängen ausgegeben wird; 
c) eine auf dieselbe Nominalgeldwährung lautende Forderung ge-

genüber dem Emittenten darstellt; 
d) von einer anderen natürlichen oder juristischen Person als dem 

Emittenten bei einer Zahlung akzeptiert wird; und 
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e) gemäss den Regulierungsvorschriften, denen der Emittent un-
terliegt, auf Anfrage des Inhabers des Produkts jederzeit zum 
Nennwert gegen dieselbe Fiat-Währung rücktauschbar ist. 

Der Ausdruck "spezifiziertes E-Geld-Produkt" umfasst keine Pro-
dukte, die ausschliesslich für den Zweck geschaffen wurden, im 
Auftrag eines Kunden Geldüberweisungen von diesem an eine an-
dere Person zu ermöglichen. Ein Produkt gilt nicht als ausschliess-
lich für den Zweck geschaffen, Geldüberweisungen zu ermögli-
chen, wenn im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des 
überweisenden Rechtsträgers die mit diesem Produkt verbundenen 
Geldbeträge entweder nach Erhalt des Überweisungsauftrags län-
ger als 60 Tage gehalten werden oder, falls kein Auftrag erteilt 
wurde, nach ihrem Eingang länger als 60 Tage gehalten werden. 

10. Der Ausdruck "digitale Zentralbankwährung" bedeutet eine von 
einer Zentralbank ausgegebene digitale Fiat-Währung. 

11. Der Ausdruck "Fiat-Währung" bedeutet die offizielle Währung 
eines Staates, die von einem Staat oder der Zentralbank oder Wäh-
rungsbehörde eines Staates in Form von Banknoten oder Münzen 
oder in verschiedenen digitalen Formen, einschliesslich Bankreser-
ven, Geschäftsbankgeld, E-Geld-Produkten und digitaler Zentral-
bankwährungen, ausgegeben wird. Der Ausdruck umfasst auch 
Geschäftsbankgeld und E-Geld-Produkte (einschliesslich spezifi-
zierter E-Geld-Produkte). 

12. Der Ausdruck "Kryptowert" bedeutet eine digitale Darstellung 
eines Wertes, die auf einer kryptografisch gesicherten Distributed-
Ledger-Technologie oder einer ähnlichen Technologie beruht, um 
Transaktionen zu validieren und zu sichern. 

13. Der Ausdruck "relevanter Kryptowert" bedeutet jede Art von 
Kryptowert, der keine digitale Zentralbankwährung, kein spezifi-
ziertes E-Geld-Produkt und kein sonstiger Kryptowert, für den 
der meldende Anbieter von Krypto-Dienstleistungen hinreichend 
festgestellt hat, dass er nicht für Zahlungs- oder Anlagezwecke ver-
wendet werden kann, ist. 

14. Der Ausdruck "Tauschgeschäft" bedeutet: 
a) einen Tausch zwischen relevanten Kryptowerten und Fiat-Wäh-

rungen; und 
b) einen Tausch zwischen einer oder mehreren Arten relevanter 

Kryptowerte. 
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B) Nicht meldendes Finanzinstitut 
1. Der Ausdruck "nicht meldendes Finanzinstitut" bedeutet ein Fi-

nanzinstitut, bei dem es sich um Folgendes handelt: 
a) einen staatlichen Rechtsträger, eine internationale Organisation 

oder eine Zentralbank, ausser: 
i) bei Zahlungen, die aus einer Verpflichtung in Zusammen-

hang mit gewerblichen Finanzaktivitäten stammen, die 
denen einer spezifizierten Versicherungsgesellschaft, eines 
Verwahr- oder eines Einlageninstituts entsprechen; oder 

ii) bei der Tätigkeit des Haltens von digitalen Zentralbank-
währungen für Kontoinhaber, die keine Finanzinstitute, 
staatlichen Rechtsträger, internationalen Organisationen 
oder Zentralbanken sind; 

b) einen Altersvorsorgefonds mit breiter Beteiligung, einen Alters-
vorsorgefonds mit geringer Beteiligung, einen Pensionsfonds 
eines staatlichen Rechtsträgers, einer internationalen Organisa-
tion oder einer Zentralbank oder einen qualifizierten Kredit-
kartenanbieter; 

c) einen sonstigen Rechtsträger, bei dem ein geringes Risiko be-
steht, dass er zur Steuerhinterziehung missbraucht wird, der im 
Wesentlichen ähnliche Eigenschaften wie die in Unterabschnitt B 
Nummer 1 Bst. a und b genannten Rechtsträger aufweist und 
der nach innerstaatlichem Recht als nicht meldendes Finan-
zinstitut gilt, sofern sein Status als nicht meldendes Finanzinsti-
tut dem Zweck des gemeinsamen Meldestandards nicht entge-
gensteht; 

d) einen ausgenommenen Organismus für gemeinsame Anlagen; 
oder 

e) einen Trust, soweit der Treuhänder des Trusts ein meldendes 
Finanzinstitut ist und sämtliche nach Abschnitt I zu meldenden 
Informationen zu sämtlichen meldepflichtigen Konten des 
Trusts meldet. 

2. Der Ausdruck "staatlicher Rechtsträger" bedeutet die Regierung 
eines Staates, eine Gebietskörperschaft eines Staates (wobei es sich, 
um Zweifel auszuräumen, unter anderen um einen Gliedstaat, eine 
Provinz, einen Landkreis oder eine Gemeinde handeln kann) oder 
eine Behörde oder Einrichtung, die sich im Alleineigentum eines 
Staates oder einer oder mehrerer Gebietskörperschaften befindet 
(jeweils ein "staatlicher Rechtsträger"). Diese Kategorie besteht aus 
den wesentlichen Instanzen, beherrschten Rechtsträgern und Ge-
bietskörperschaften eines Staates. 
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a) Eine "wesentliche Instanz" eines Staates bedeutet unabhängig 
von ihrer Bezeichnung eine Person, eine Organisation, eine Be-
hörde, ein Amt, einen Fonds, eine Einrichtung oder eine sons-
tige Stelle, die eine Regierungsbehörde eines Staates darstellt. 
Die Nettoeinkünfte der Regierungsbehörde müssen ihrem eige-
nen Konto oder sonstigen Konten des Staates gutgeschrieben 
werden, ohne dass ein Teil davon einer Privatperson zugute-
kommt. Eine wesentliche Instanz umfasst nicht eine natürliche 
Person, bei der es sich um einen in seiner Eigenschaft als Privat-
person handelnden Regierungsvertreter, Beamten oder Verwal-
ter handelt. 

b) Ein "beherrschter Rechtsträger" bedeutet einen Rechtsträger, der 
formal vom Staat getrennt ist oder auf andere Weise eine eigen-
ständige juristische Person darstellt, sofern: 
i) der Rechtsträger sich unmittelbar oder über einen oder 

mehrere beherrschte Rechtsträger im Alleineigentum und 
unter der Beherrschung eines oder mehrerer staatlicher 
Rechtsträger befindet; 

ii) die Nettoeinkünfte des Rechtsträgers seinem eigenen 
Konto oder den Konten eines oder mehrerer staatlicher 
Rechtsträger gutgeschrieben werden, ohne dass ein Teil 
seiner Einkünfte einer Privatperson zugutekommt; und 

iii) die Vermögenswerte des Rechtsträgers bei seiner Auflö-
sung einem oder mehreren staatlichen Rechtsträgern zu-
fallen. 

c) Einkünfte kommen nicht Privatpersonen zugute, wenn es sich 
bei diesen Personen um die vorgesehenen Begünstigten eines 
Regierungsprogramms handelt und die Programmaktivitäten 
für die Allgemeinheit im Interesse des Gemeinwohls ausgeübt 
werden oder sich auf die Verwaltung eines Regierungsbereichs 
beziehen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen gelten 
Einkünfte jedoch als Einkünfte, die Privatpersonen zugute-
kommen, wenn sie aus über einen staatlichen Rechtsträger aus-
geübten gewerblichen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Geschäfts-
bankengeschäften, stammen, bei denen Finanzdienstleistungen 
an Privatpersonen erbracht werden. 

3. Der Ausdruck "internationale Organisation" bedeutet eine inter-
nationale Organisation oder eine in ihrem Alleineigentum stehende 
Behörde oder Einrichtung. Diese Kategorie umfasst eine zwischen-
staatliche Organisation (einschliesslich einer übernationalen Orga-
nisation), (i) die hauptsächlich aus Regierungen besteht, (ii) die mit 
dem Staat ein Sitzabkommen oder im Wesentlichen ähnliches 
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Abkommen geschlossen hat und (iii) deren Einkünfte nicht Privat-
personen zugutekommen. 

4. Der Ausdruck "Zentralbank" bedeutet ein Institut, das per Gesetz 
oder staatlicher Genehmigung neben der Regierung des Staates die 
oberste Behörde für die Ausgabe von als Währung vorgesehenen 
Zahlungsmitteln darstellt. Dieses Institut kann eine von der Regie-
rung des Staates getrennte Einrichtung umfassen, die ganz oder 
teilweise im Eigentum des Staates stehen kann. 

5. Der Ausdruck "Altersvorsorgefonds mit breiter Beteiligung" bedeu-
tet einen Fonds zur Gewährung von Altersvorsorge- und Invalidi-
tätsleistungen sowie Leistungen im Todesfall oder einer Kombina-
tion dieser Leistungen als Gegenleistung für erbrachte Leistungen 
an Begünstigte, die derzeitige oder ehemalige Arbeitnehmer (oder 
von ihnen bestimmte Personen) eines oder mehrerer Arbeitgeber 
sind, sofern der Fonds: 
a) nicht einen einzigen Begünstigten hat, der Anspruch auf mehr 

als fünf Prozent der Vermögenswerte des Fonds hat; 
b) staatlicher Regelung unterliegt und Informationen an die Steuer-

behörden übermittelt; und 
c) mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

i) der Fonds ist aufgrund seines Status als Altersvorsorge-
plan grundsätzlich von der Ertragsteuer auf Kapitalein-
künfte befreit oder die Besteuerung entsprechender Er-
träge erfolgt nachgelagert beziehungsweise zu einem er-
mässigten Satz, 

ii) der Fonds bezieht mindestens 50 Prozent seiner Gesamt-
beiträge (mit Ausnahme von Vermögensübertragungen von 
anderen in Unterabschnitt B Nummern 5 bis 7 genannten 
Plänen oder in Unterabschnitt C Nummer 17 Bst. a ge-
nannten Altersvorsorgekonten) von den Arbeitgebern, 

iii) Ausschüttungen oder Entnahmen aus dem Fonds dürfen 
nur bei Eintritt konkreter Ereignisse im Zusammenhang 
mit Ruhestand, Invalidität oder Tod vorgenommen wer-
den (mit Ausnahme von aus einem Altersvorsorgeplan an 
andere in Unterabschnitt B Nummern 5 bis 7 genannte Al-
tersvorsorgefonds oder in Unterabschnitt C Nummer 17 
Bst. a genannte Altersvorsorgekonten übertragene Aus-
schüttungen), andernfalls finden Sanktionen Anwendung, 
oder 
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iv) die Arbeitnehmerbeiträge an den Fonds (mit Ausnahme 
bestimmter zugelassener Ausgleichsbeiträge) werden durch 
das Erwerbseinkommen des Arbeitnehmers begrenzt oder 
dürfen unter Anwendung der in Abschnitt VII Unterab-
schnitt C genannten Vorschriften für die Zusammenfas-
sung von Konten und die Währungsumrechnung jährlich 
50 000 US-Dollar nicht übersteigen. 

6. Der Ausdruck "Altersvorsorgefonds mit geringer Beteiligung" be-
deutet einen Fonds zur Gewährung von Altersvorsorge- und Inva-
liditätsleistungen sowie Leistungen im Todesfall als Gegenleistung 
für erbrachte Leistungen an Begünstigte, die derzeitige oder ehe-
malige Arbeitnehmer (oder von ihnen bestimmte Personen) eines 
oder mehrerer Arbeitgeber sind, sofern: 
a) weniger als 50 Personen am Fonds beteiligt sind; 
b) ein oder mehrere Arbeitgeber in den Fonds einzahlen, bei denen 

es sich nicht um Investmentunternehmen oder passive NFEs 
handelt; 

c) die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge an den Fonds (mit 
Ausnahme von Vermögensübertragungen von in Unterab-
schnitt C Nummer 17 Bst. a genannten Altersvorsorgekonten) 
durch das Erwerbseinkommen beziehungsweise die Vergütung 
des Arbeitnehmers begrenzt werden; 

d) nicht im Gründungsstaat des Fonds ansässige Beteiligte auf 
höchstens 20 Prozent der Vermögenswerte des Fonds Anspruch 
haben; und 

e) der Fonds staatlicher Regelung unterliegt und Informationen an 
die Steuerbehörden übermittelt. 

7. Der Ausdruck "Pensionsfonds eines staatlichen Rechtsträgers, einer 
internationalen Organisation oder einer Zentralbank" bedeutet 
einen von einem staatlichen Rechtsträger, einer internationalen Or-
ganisation oder einer Zentralbank errichteten Fonds zur Gewäh-
rung von Altersvorsorge- und Invaliditätsleistungen sowie Leis-
tungen im Todesfall an Begünstigte oder Beteiligte, bei denen es 
sich um derzeitige oder ehemalige Arbeitnehmer (oder von ihnen 
bestimmte Personen) oder um Personen handeln kann, die keine 
derzeitigen oder ehemaligen Arbeitnehmer sind, falls die Leistun-
gen diesen Begünstigten und Beteiligten als Gegenleistung für ihre 
dem staatlichen Rechtsträger, der internationalen Organisation 
oder der Zentralbank persönlich geleisteten Dienste gewährt wer-
den. 
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8. Der Ausdruck "qualifizierter Kreditkartenanbieter" bedeutet ein 
Finanzinstitut, das folgende Voraussetzungen erfüllt: 
a) Das Finanzinstitut gilt nur als Finanzinstitut, weil es ein Kre-

ditkartenanbieter ist, der Einlagen nur akzeptiert, wenn ein 
Kunde eine Zahlung leistet, die einen in Bezug auf die Karte 
fälligen Saldo übersteigt, und die Überzahlung nicht unverzüg-
lich an den Kunden zurücküberwiesen wird; und 

b) Spätestens ab dem […] setzt das Finanzinstitut Massnahmen 
und Verfahren um, die entweder verhindern, dass ein Kunde 
eine Überzahlung in Höhe von mehr als 50 000 US-Dollar leis-
tet, oder sicherstellen, dass jede Überzahlung eines Kunden, die 
über diesem Betrag liegt, dem Kunden innerhalb von 60 Tagen 
zurückerstattet wird, wobei in beiden Fällen die Vorschriften 
für die Zusammenfassung von Konten und die Währungsum-
rechnung nach Abschnitt VII Unterabschnitt C gelten. Über-
zahlungen von Kunden in diesem Sinne umfassen nicht Gutha-
ben im Zusammenhang mit strittigen Abbuchungen, schliessen 
jedoch Guthaben infolge der Rückgabe von Waren ein. 

9. Der Ausdruck "ausgenommener Organismus für gemeinsame An-
lagen" bedeutet ein Investmentunternehmen, das als Organismus 
für gemeinsame Anlagen der Aufsicht untersteht, sofern sämtliche 
Beteiligungen an dem Organismus für gemeinsame Anlagen von 
natürlichen Personen oder Rechtsträgern, die keine meldepflichti-
gen Personen sind, oder über diese gehalten werden, mit Ausnahme 
eines passiven NFE mit beherrschenden Personen, die meldepflich-
tige Personen sind. 
Ein Investmentunternehmen, das als Organismus für gemeinsame 
Anlagen der Aufsicht untersteht, gilt auch dann nach Unterab-
schnitt B Nummer 9 als ausgenommener Organismus für gemein-
same Anlagen, wenn der Organismus für gemeinsame Anlagen ef-
fektive Inhaberanteile ausgibt, sofern: 
a) der Organismus für gemeinsame Anlagen nach dem […] keine 

effektiven Inhaberanteile ausgegeben hat oder ausgibt; 
b) der Organismus für gemeinsame Anlagen bei Rückkauf alle 

diese Anteile einzieht; 
c) der Organismus für gemeinsame Anlagen die in den Abschnit-

ten II bis VII aufgeführten Verfahren zur Erfüllung der Sorg-
faltspflichten durchführt und alle meldepflichtigen Informatio-
nen zu diesen Anteilen meldet, wenn diese zum Einlösen oder 
zu sonstiger Zahlung vorgelegt werden; und 
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d) der Organismus für gemeinsame Anlagen über Massnahmen 
und Verfahren verfügt, um sicherzustellen, dass die betreffen-
den Anteile sobald wie möglich und auf jeden Fall vor dem […] 
eingelöst werden oder nicht mehr verkehrsfähig sind. 

C) Finanzkonto 
1. Der Ausdruck "Finanzkonto" bedeutet ein von einem Finanzinsti-

tut geführtes Konto und umfasst ein Einlagenkonto, ein Verwahr-
konto und: 
a) im Fall eines Investmentunternehmens Eigen- und Fremdkapi-

talbeteiligungen an dem Finanzinstitut. Ungeachtet der vorste-
henden Bestimmung umfasst der Ausdruck "Finanzkonto" 
keine Eigen- und Fremdkapitalbeteiligungen an einem Rechts-
träger, der nur als Investmentunternehmen gilt, weil er für den 
Zweck der Anlage oder Verwaltung von Finanzvermögen, das 
bei einem anderen Finanzinstitut als diesem Rechtsträger im 
Namen eines Kunden eingezahlt wurde, für oder im Auftrag 
dieses Kunden (i) Anlageberatung erbringt oder (ii) Vermö-
genswerte verwaltet; 

b) im Fall eines nicht unter Unterabschnitt C Nummer 1 Bst. a 
beschriebenen Finanzinstituts Eigen- und Fremdkapitalbeteili-
gungen an dem Finanzinstitut, sofern die Beteiligungskategorie 
zur Vermeidung der Meldepflicht nach Abschnitt I eingeführt 
wurde; sowie 

c) von einem Finanzinstitut ausgestellte oder verwaltete rück-
kaufsfähige Versicherungsverträge und Rentenversicherungs-
verträge, mit Ausnahme von nicht mit einer Kapitalanlage ver-
bundenen und nicht übertragbaren sofortigen Leibrenten, die 
auf natürliche Personen lauten und eine Altersvorsorge- oder 
Invaliditätsleistung monetisieren, die aufgrund eines Kontos er-
bracht wird, bei dem es sich um ein ausgenommenes Konto 
handelt. 

Der Ausdruck "Finanzkonto" umfasst keine Konten, bei denen es 
sich um ausgenommene Konten handelt. 

2. Der Ausdruck "Einlagenkonto" umfasst Geschäfts-, Giro-, Spar- 
und Terminkonten sowie Konten, die durch Einlagenzertifikate, 
Sparbriefe, Investmentzertifikate, Schuldtitel oder vergleichbare 
Instrumente verbrieft sind, die von einem Einlageninstitut geführt 
werden. Ein Einlagenkonto umfasst auch: 
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a) Beträge, die von einer Versicherungsgesellschaft aufgrund eines 
garantierten Kapitalanlagevertrags oder einer ähnlichen Verein-
barung zur Zahlung oder Gutschrift von Zinsen auf diese Be-
träge gehalten werden; 

b) Konten oder fiktive Konten, die alle spezifizierten E-Geld-Pro-
dukte darstellen, die für einen Kunden gehalten werden; und 

c) Konten, auf denen eine oder mehrere digitale Zentralbankwäh-
rungen für einen Kunden gehalten werden. 

3. Der Ausdruck "Verwahrkonto" bedeutet ein Konto (nicht jedoch 
einen Versicherungs- oder Rentenversicherungsvertrag), in dem 
Finanzvermögen zugunsten eines Dritten verwahrt wird. 

4. Der Ausdruck "Eigenkapitalbeteiligung" bedeutet im Fall einer 
Personengesellschaft, die ein Finanzinstitut ist, entweder eine Ka-
pital- oder eine Gewinnbeteiligung an der Personengesellschaft. Im 
Fall eines Trusts, der ein Finanzinstitut ist, gilt eine Eigenkapital-
beteiligung als von einer Person gehalten, die als Treugeber oder 
Begünstigter des gesamten oder eines Teils des Trusts betrachtet 
wird, oder von einer sonstigen natürlichen Person, die den Trust 
tatsächlich beherrscht. Eine meldepflichtige Person gilt als Begüns-
tigter eines Trusts, wenn sie berechtigt ist, unmittelbar oder mittel-
bar (zum Beispiel durch einen Bevollmächtigten) eine Pflichtaus-
schüttung aus dem Trust zu erhalten, oder unmittelbar oder mit-
telbar eine freiwillige Ausschüttung aus dem Trust erhalten kann. 

5. Der Ausdruck "Versicherungsvertrag" bedeutet einen Vertrag 
(nicht jedoch einen Rentenversicherungsvertrag), bei dem sich der 
Versicherungsgeber bereit erklärt, bei Eintritt eines konkreten Er-
eignisses im Zusammenhang mit einem Todesfall-, Krankheits-, 
Unfall-, Haftungs- oder Sachschadenrisiko einen Betrag zu zahlen. 

6. Der Ausdruck "Rentenversicherungsvertrag" bedeutet einen Ver-
trag, bei dem sich der Versicherungsgeber bereit erklärt, für einen 
vollständig oder teilweise anhand der Lebenserwartung einer oder 
mehrerer natürlicher Personen ermittelten Zeitraum Zahlungen zu 
leisten. Der Ausdruck umfasst auch einen Vertrag, der nach dem 
Recht, den Vorschriften oder der Rechtsübung des Staates, in dem 
er ausgestellt wurde, als Rentenversicherungsvertrag gilt und bei 
dem sich der Versicherungsgeber bereit erklärt, für eine bestimmte 
Anzahl von Jahren Zahlungen zu leisten. 

7. Der Ausdruck "rückkaufsfähiger Versicherungsvertrag" bedeutet 
einen Versicherungsvertrag (nicht jedoch einen Rückversicherungs-
vertrag zwischen zwei Versicherungsgesellschaften) mit einem Bar-
wert. 
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8. Der Ausdruck "Barwert" bedeutet (i) den Betrag, zu dessen Erhalt 
der Versicherungsnehmer nach Rückkauf oder Kündigung des 
Vertrags berechtigt ist (ohne Minderung wegen einer Rückkaufge-
bühr oder eines Policendarlehens ermittelt), oder (ii) den Betrag, 
den der Versicherungsnehmer im Rahmen des Vertrags oder in Be-
zug auf den Vertrag als Darlehen aufnehmen kann, je nachdem, 
welcher Betrag höher ist. Ungeachtet der vorstehenden Bestim-
mungen umfasst der Ausdruck "Barwert" nicht einen aufgrund eines 
Versicherungsvertrags wie folgt zahlbaren Betrag: 
a) ausschliesslich aufgrund des Todes einer natürlichen Person, 

die über einen Lebensversicherungsvertrag verfügt; 
b) in Form einer Leistung bei Personenschaden oder Krankheit 

oder einer sonstigen Leistung zur Entschädigung für einen bei 
Eintritt des Versicherungsfalls erlittenen wirtschaftlichen Ver-
lust; 

c) in Form einer Rückerstattung einer aufgrund eines Versiche-
rungsvertrags (nicht jedoch eines an Kapitalanlagen gebunde-
nen Lebens- oder Rentenversicherungsvertrags) bereits gezahl-
ten Prämie (abzüglich Versicherungsgebühren unabhängig von 
deren tatsächlicher Erhebung) bei Vertragsaufhebung oder -kün-
digung, Verringerung des Risikopotenzials während der Ver-
tragslaufzeit oder Berichtigung einer Fehlbuchung oder eines 
vergleichbaren Fehlers in Bezug auf die Vertragsprämie; 

d) in Form einer an den Versicherungsnehmer zahlbaren Divi-
dende (nicht jedoch eines Schlussüberschussanteils), sofern die 
Dividende aus einem Versicherungsvertrag stammt, bei dem 
nur Leistungen nach Unterabschnitt C Nummer 8 Bst. b zu 
zahlen sind; oder 

e) in Form einer Rückerstattung einer Prämienvorauszahlung oder 
eines Prämiendepots für einen Versicherungsvertrag mit min-
destens jährlich fälliger Prämienzahlung, sofern die Höhe der 
Prämienvorauszahlung oder des Prämiendepots die nächste 
vertragsgemäss fällige Jahresprämie nicht übersteigt. 

9. Der Ausdruck "bestehendes Konto" bedeutet ein Finanzkonto, das 
zum […] oder, wenn das Konto nur aufgrund der Änderungen am 
Gemeinsamen Meldestandard als Finanzkonto gilt, zum [Datum 
des Wirksamwerdens des überarbeiteten CRS - 1 Tag] von einem 
meldenden Finanzinstitut geführt wurde. 
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10. Der Ausdruck "Neukonto" bedeutet ein von einem meldenden Fi-
nanzinstitut geführtes Finanzkonto, das am oder nach dem […] 
oder, wenn das Konto nur aufgrund der Änderungen am Gemein-
samen Meldestandard als Finanzkonto gilt, am oder nach dem [Da-
tum des Wirksamwerdens des geänderten CRS] eröffnet wurde. 

11. Der Ausdruck "bestehendes Konto natürlicher Personen" bedeutet 
ein bestehendes Konto, dessen Inhaber eine oder mehrere natürli-
che Personen sind. 

12. Der Ausdruck "Neukonto natürlicher Personen" bedeutet ein Neu-
konto, dessen Inhaber eine oder mehrere natürliche Personen sind. 

13. Der Ausdruck "bestehendes Konto von Rechtsträgern" bedeutet 
ein bestehendes Konto, dessen Inhaber ein oder mehrere Rechts-
träger sind. 

14. Der Ausdruck "Konto von geringerem Wert" bedeutet ein beste-
hendes Konto natürlicher Personen mit einem Gesamtsaldo oder 
-wert von höchstens 1 000 000 US-Dollar zum 31. Dezember […]. 

15. Der Ausdruck "Konto von hohem Wert" bedeutet ein bestehendes 
Konto natürlicher Personen mit einem Gesamtsaldo oder -wert von 
mehr als 1 000 000 US-Dollar zum 31. Dezember […] oder 31. De-
zember eines Folgejahres. 

16. Der Ausdruck "Neukonto von Rechtsträgern" bedeutet ein Neu-
konto, dessen Inhaber ein oder mehrere Rechtsträger sind. 

17. Der Ausdruck "ausgenommenes Konto" bedeutet eines der folgen-
den Konten: 
a) Ein Altersvorsorgekonto, das folgende Voraussetzungen erfüllt: 

i) Das Konto untersteht als persönliches Altersvorsorge-
konto der Aufsicht oder ist Teil eines registrierten oder 
der Aufsicht unterstehenden Altersvorsorgeplans für die 
Gewährung von Renten- und Pensionsleistungen (ein-
schliesslich Invaliditätsleistungen und Leistungen im To-
desfall). 

ii) Das Konto ist steuerbegünstigt (das heisst, auf das Konto 
eingezahlte Beiträge, die andernfalls steuerpflichtig wären, 
sind von den Bruttoeinkünften des Kontoinhabers abzieh-
bar oder ausgenommen oder werden mit einem ermässig-
ten Steuersatz besteuert, oder die mit dem Konto erzielten 
Kapitalerträge werden nachgelagert oder mit einem er-
mässigten Steuersatz besteuert). 

iii) In Bezug auf das Konto besteht eine Pflicht zur Informa-
tionsübermittlung an die Steuerbehörden. 
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iv) Entnahmen sind an das Erreichen eines bestimmten Ruhe-
standsalters, Invalidität oder den Todesfall geknüpft oder 
es werden bei Entnahmen vor Eintritt dieser Ereignisse 
Vorschusszinsen fällig. 

v) Entweder (i) die jährlichen Beiträge sind auf höchstens 
50 000 US-Dollar begrenzt oder (ii) für das Konto gilt eine 
auf die gesamte Lebenszeit bezogene Beitragsgrenze von 
höchstens 1 000 000 US-Dollar, wobei in beiden Fällen die 
Vorschriften für die Zusammenfassung von Konten und 
die Währungsumrechnung nach Abschnitt VII Unterab-
schnitt C gelten. 

Ein Finanzkonto, das die unter Unterabschnitt C Nummer 17 
Bst. a Ziff. v genannte Voraussetzung grundsätzlich erfüllt, 
wird diese auch dann erfüllen, wenn auf das Finanzkonto Ver-
mögenswerte oder Geldbeträge von einem oder mehreren Fi-
nanzkonten, die die Voraussetzungen nach Unterabschnitt C 
Nummer 17 Bst. a oder b erfüllen, oder von einem oder mehre-
ren Altersvorsorge- oder Pensionsfonds, die die Voraussetzun-
gen nach Unterabschnitt B Nummern 5 bis 7 erfüllen, übertra-
gen werden können. 

b) Ein Konto, das folgende Voraussetzungen erfüllt: 
i) Das Konto untersteht als Anlageinstrument für andere 

Zwecke als die Altersvorsorge der Aufsicht und wird re-
gelmässig an einer anerkannten Börse gehandelt oder das 
Konto untersteht als Sparinstrument für andere Zwecke 
als die Altersvorsorge der Aufsicht. 

ii) Das Konto ist steuerbegünstigt (das heisst, auf das Konto 
eingezahlte Beiträge, die andernfalls steuerpflichtig wären, 
sind von den Bruttoeinkünften des Kontoinhabers abzieh-
bar oder ausgenommen oder werden mit einem ermässig-
ten Steuersatz besteuert, oder die mit dem Konto erzielten 
Kapitalerträge werden nachgelagert oder mit einem er-
mässigten Steuersatz besteuert). 

iii) Entnahmen sind an die Erfüllung bestimmter Kriterien 
geknüpft, die in Zusammenhang mit dem Zweck des An-
lage- oder Sparkontos (beispielsweise Gewährung von 
ausbildungsbezogenen oder medizinischen Leistungen) 
stehen, oder es werden bei Entnahmen vor Erfüllung dieser 
Kriterien Vorschusszinsen fällig. 
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iv) Die jährlichen Beiträge sind auf höchstens 50 000 US-
Dollar begrenzt, wobei die Vorschriften für die Zusam-
menfassung von Konten und die Währungsumrechnung 
nach Abschnitt VII Unterabschnitt C gelten. 

Ein Finanzkonto, das die in Unterabschnitt C Nummer 17 Bst. b 
Ziff. iv genannte Voraussetzung grundsätzlich erfüllt, wird diese 
auch dann erfüllen, wenn auf das Finanzkonto Vermögens-
werte oder Geldbeträge von einem oder mehreren Finanzkon-
ten, die die Voraussetzungen nach Unterabschnitt C Nummer 17 
Bst. a oder b erfüllen, oder von einem oder mehreren Altersvor-
sorge- oder Pensionsfonds, die die Voraussetzungen nach Un-
terabschnitt B Nummern 5 bis 7 erfüllen, übertragen werden 
können. 

c) Einen Lebensversicherungsvertrag mit einer Versicherungszeit, 
die vor Vollendung des 90. Lebensjahrs der versicherten natür-
lichen Person endet, sofern der Vertrag folgende Voraussetzun-
gen erfüllt: 
i) Während der Vertragslaufzeit oder bis zur Vollendung des 

90. Lebensjahrs des Versicherten - je nachdem, welcher 
Zeitraum kürzer ist - sind mindestens jährlich regelmäs-
sige Prämien fällig, die im Laufe der Zeit nicht sinken. 

ii) Der Vertrag besitzt keinen Vertragswert, auf den eine Per-
son ohne Kündigung des Vertrags (durch Entnahme, Be-
leihung oder auf andere Weise) zugreifen kann. 

iii) Der bei Vertragsaufhebung oder -kündigung auszahlbare 
Betrag (mit Ausnahme einer Leistung im Todesfall) kann 
die Gesamthöhe der für den Vertrag gezahlten Prämien 
abzüglich der Summe aus den Gebühren für Todesfall- 
und Krankheitsrisiko und Aufwendungen (unabhängig 
von deren tatsächlicher Erhebung) für die Vertragslaufzeit 
beziehungsweise -laufzeiten sowie sämtlichen vor Ver-
tragsaufhebung oder -kündigung ausgezahlten Beträgen 
nicht übersteigen. 

iv) Der Inhaber des Vertrags ist kein entgeltlicher Erwerber. 
d) Ein Konto, dessen ausschliesslicher Inhaber ein Nachlass ist, 

sofern die Unterlagen zu diesem Konto eine Kopie des Testa-
ments oder der Sterbeurkunde des Verstorbenen enthalten. 
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e) Ein Konto, das eingerichtet wird im Zusammenhang mit: 
i) einer gerichtlichen Verfügung oder einem Gerichtsurteil; 
ii) einem Verkauf, einem Tausch oder einer Vermietung eines 

unbeweglichen oder beweglichen Vermögensgegenstands, 
sofern das Konto folgende Voraussetzungen erfüllt: 
- Das Konto wird ausschliesslich mit einer Anzahlung, 

einer Einlage in einer zur Sicherung einer unmittelbar 
mit der Transaktion verbundenen Verpflichtung ange-
messenen Höhe oder einer ähnlichen Zahlung finan-
ziert oder mit Finanzvermögen, das im Zusammen-
hang mit dem Verkauf, dem Tausch oder der Vermie-
tung des Vermögensgegenstands auf das Konto einge-
zahlt wird. 

- Das Konto wird nur zur Sicherung der Verpflichtung 
des Käufers zur Zahlung des Kaufpreises für den Ver-
mögensgegenstand, der Verpflichtung des Verkäufers 
zur Begleichung von Eventualverbindlichkeiten bezie-
hungsweise der Verpflichtung des Vermieters oder 
Mieters zur Begleichung von Schäden im Zusammen-
hang mit dem Mietobjekt nach dem Mietvertrag einge-
richtet und genutzt. 

- Die Vermögenswerte des Kontos, einschliesslich der 
daraus erzielten Einkünfte, werden bei Verkauf, Tausch 
oder Übertragung des Vermögensgegenstands bezie-
hungsweise Ende des Mietvertrags zugunsten des Käu-
fers, Verkäufers, Vermieters oder Mieters ausgezahlt 
oder auf andere Weise verteilt (auch zur Erfüllung ei-
ner Verpflichtung einer dieser Personen). 

- Das Konto ist nicht ein im Zusammenhang mit einem 
Verkauf oder Tausch von Finanzvermögen eingerich-
tetes Margin-Konto oder ähnliches Konto. 

- Das Konto steht nicht in Verbindung mit einem Konto 
nach Unterabschnitt C Nummer 17 Bst. f; 

iii) einer Verpflichtung eines Finanzinstituts, das ein durch 
Immobilien besichertes Darlehen verwaltet, zur Zurück-
legung eines Teils einer Zahlung ausschliesslich zur Er-
möglichung der Entrichtung von Steuern oder Versiche-
rungsbeiträgen im Zusammenhang mit den Immobilien zu 
einem späteren Zeitpunkt; oder 

iv) einer Verpflichtung eines Finanzinstituts ausschliesslich 
zur Ermöglichung der Entrichtung von Steuern zu einem 
späteren Zeitpunkt; 
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v) der Gründung oder Kapitalerhöhung einer Gesellschaft, 
sofern das Konto folgende Voraussetzungen erfüllt: 
- Das Konto wird ausschliesslich für die Hinterlegung 

von Kapital für die Gründung oder Kapitalerhöhung 
einer Gesellschaft nach den gesetzlichen Vorschriften 
verwendet. 

- Sämtliche Beträge auf dem Konto sind gesperrt, bis das 
meldende Finanzinstitut eine Bestätigung einer unab-
hängigen Stelle über die Gründung oder Kapitalerhö-
hung erhält. 

- Das Konto wird nach der Gründung oder Kapital-
erhöhung aufgelöst oder in ein Konto überführt, das 
auf die Gesellschaft lautet. 

- Eventuelle Rückzahlungen aufgrund nicht erfolgter 
Gründung oder Kapitalerhöhung, abzüglich der Ge-
bühren für Dienstleister und ähnlicher Gebühren, ge-
hen ausschliesslich an die Personen, die das Kapital ein-
gezahlt haben. 

- Das Konto wurde in den letzten 12 Monaten eröffnet. 
ebis) Ein Einlagenkonto, das alle spezifizierten E-Geld-Produkte 

darstellt, die für einen Kunden gehalten werden, wenn der 
gleitende 90-Tage-Durchschnitt des Gesamtkontosaldos oder 
-werts zum Tagesende während eines beliebigen Zeitraums 
von 90 aufeinanderfolgenden Tagen an keinem Tag während 
des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeit-
raums 10 000 US-Dollar übersteigt. 

f) Ein Einlagenkonto, das folgende Voraussetzungen erfüllt: 
i) Das Konto besteht ausschliesslich, weil ein Kunde eine 

Zahlung leistet, die einen in Bezug auf eine Kreditkarte 
oder eine sonstige revolvierende Kreditfazilität fälligen 
Saldo übersteigt, und die Überzahlung nicht unverzüglich 
an den Kunden zurücküberwiesen wird. 

ii) Spätestens ab dem […] setzt das Finanzinstitut Massnah-
men und Verfahren um, die entweder verhindern, dass ein 
Kunde eine Überzahlung in Höhe von mehr als 50 000 
US-Dollar leistet, oder sicherstellen, dass jede Überzah-
lung eines Kunden, die über diesem Betrag liegt, dem 
Kunden innerhalb von 60 Tagen zurückerstattet wird, wo-
bei in beiden Fällen die Vorschriften für die Währungs-
umrechnung nach Abschnitt VII Unterabschnitt C gelten. 
Überzahlungen von Kunden in diesem Sinne umfassen 
nicht Guthaben im Zusammenhang mit strittigen Abbu-
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chungen, schliessen jedoch Guthaben infolge der Rückgabe 
von Waren ein. 

g) Ein sonstiges Konto, bei dem ein geringes Risiko besteht, dass 
es zur Steuerhinterziehung missbraucht wird, das im Wesentli-
chen ähnliche Eigenschaften wie die unter Unterabschnitt C 
Nummer 17 Bst. a bis f beschriebenen Konten aufweist und das 
nach innerstaatlichem Recht als ausgenommenes Konto gilt, so-
fern sein Status als ausgenommenes Konto dem Zweck des ge-
meinsamen Meldestandards nicht entgegensteht. 

D) Meldepflichtiges Konto 
1. Der Ausdruck "meldepflichtiges Konto" bedeutet ein Konto, des-

sen Inhaber eine oder mehrere meldepflichtige Personen sind oder 
ein passiver NFE, der von einer oder mehreren meldepflichtigen 
Personen beherrscht wird, sofern es nach den in den Abschnitten II 
bis VII beschriebenen Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflich-
ten als solches identifiziert wurde. 

2. Der Ausdruck "meldepflichtige Person" bedeutet eine Person eines 
meldepflichtigen Staates, jedoch nicht (i) einen Rechtsträger, dessen 
Aktien regelmässig an einer oder mehreren anerkannten Wertpa-
pierbörsen gehandelt werden, (ii) einen Rechtsträger, der ein ver-
bundener Rechtsträger eines Rechtsträgers nach Ziff. i ist, (iii) einen 
staatlichen Rechtsträger, (iv) eine internationale Organisation, (v) 
eine Zentralbank oder (vi) ein Finanzinstitut. 

3. Der Ausdruck "Person eines meldepflichtigen Staates" bedeutet 
eine natürliche Person oder einen Rechtsträger, die beziehungs-
weise der nach dem Steuerrecht eines meldepflichtigen Staates in 
diesem ansässig ist, oder einen Nachlass eines Erblassers, der in ei-
nem meldepflichtigen Staat ansässig war. In diesem Sinne gilt ein 
Rechtsträger, bei dem keine steuerliche Ansässigkeit vorliegt, bei-
spielsweise eine Personengesellschaft, eine Limited Liability Part-
nership oder ein ähnliches Rechtsgebilde, als in dem Staat ansässig, 
in dem sich der Ort seiner tatsächlichen Geschäftsleitung befindet. 

4. Der Ausdruck "meldepflichtiger Staat" bedeutet einen Staat, (i) mit 
dem ein Abkommen besteht, das eine Pflicht zur Übermittlung der 
in Abschnitt I genannten Informationen vorsieht, und (ii) der in 
einer veröffentlichten Liste aufgeführt ist. 

5. Der Ausdruck "teilnehmender Staat" bedeutet einen Staat, (i) mit dem 
ein Abkommen besteht, nach dem dieser Staat die in Abschnitt I 
genannten Informationen übermitteln wird, und (ii) der in einer 
veröffentlichten Liste aufgeführt ist. 
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6. Der Ausdruck "beherrschende Personen" bedeutet die natürlichen 
Personen, die einen Rechtsträger beherrschen. Im Fall eines Trusts 
bedeutet dieser Ausdruck den/die Treugeber, den/die Treuhänder, 
(gegebenenfalls) den/die Protektor(en), den/die Begünstigten oder 
Begünstigtenkategorie(n) sowie jede/alle sonstige(n) natürliche(n) 
Person(en), die den Trust tatsächlich beherrscht/beherrschen, und 
im Fall eines Rechtsgebildes, das kein Trust ist, bedeutet dieser 
Ausdruck Personen in gleichwertigen oder ähnlichen Positionen. 
Der Ausdruck "beherrschende Personen" ist auf eine Weise auszu-
legen, die mit den FATF-Empfehlungen vereinbar ist. 

7. Der Ausdruck "NFE" bedeutet einen Rechtsträger, der kein Finanz-
institut ist. 

8. Der Ausdruck "passiver NFE" bedeutet (i) einen NFE, der kein 
aktiver NFE ist, oder (ii) ein Investmentunternehmen nach Unter-
abschnitt A Nummer 6 Bst. b, das kein Finanzinstitut eines teilneh-
menden Staates ist. 

9. Der Ausdruck "aktiver NFE" bedeutet einen NFE, der eines der 
folgenden Kriterien erfüllt: 
a) Weniger als 50 Prozent der Bruttoeinkünfte des NFE im voran-

gegangenen Kalenderjahr oder einem anderen geeigneten Mel-
dezeitraum sind passive Einkünfte und weniger als 50 Prozent 
der Vermögenswerte, die sich während des vorangegangenen 
Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums 
im Besitz des NFE befanden, sind Vermögenswerte, mit denen 
passive Einkünfte erzielt werden oder erzielt werden sollen. 

b) Die Aktien des NFE werden regelmässig an einer anerkannten 
Wertpapierbörse gehandelt oder der NFE ist ein verbundener 
Rechtsträger eines Rechtsträgers, dessen Aktien regelmässig an 
einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt werden. 

c) Der NFE ist ein staatlicher Rechtsträger, eine internationale 
Organisation, eine Zentralbank oder ein Rechtsträger, der im 
Alleineigentum einer oder mehrerer der vorgenannten Institu-
tionen steht. 

d) Im Wesentlichen alle Tätigkeiten des NFE bestehen im (voll-
ständigen oder teilweisen) Besitzen der ausgegebenen Aktien 
einer oder mehrerer Tochtergesellschaften, die eine andere Ge-
schäftstätigkeit als die eines Finanzinstituts ausüben, sowie in 
der Finanzierung und Erbringung von Dienstleistungen für 
diese Tochtergesellschaften, mit der Ausnahme, dass ein 
Rechtsträger nicht die Kriterien für diesen Status erfüllt, wenn 
er als Anlagefonds tätig ist (oder sich als solchen bezeichnet), 
wie zum Beispiel ein Beteiligungskapitalfonds, ein Wagnis-
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kapitalfonds, ein Fonds für fremdfinanzierte Übernahmen 
("Leveraged-Buyout-Fonds") oder ein Anlageinstrument, des-
sen Zweck darin besteht, Gesellschaften zu erwerben oder zu 
finanzieren und anschliessend Anteile an diesen Gesellschaften 
als Anlagevermögen zu halten. 

e) Der NFE betreibt noch kein Geschäft und hat auch in der Ver-
gangenheit kein Geschäft betrieben, legt jedoch Kapital in Ver-
mögenswerten an mit der Absicht, ein anderes Geschäft als das 
eines Finanzinstituts zu betreiben; der NFE fällt jedoch nach 
dem Tag, der auf einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem 
Gründungsdatum des NFE folgt, nicht unter diese Ausnah-
meregelung. 

f) Der NFE war in den vergangenen fünf Jahren kein Finanzinsti-
tut und veräussert derzeit seine Vermögenswerte oder führt 
eine Umstrukturierung durch mit der Absicht, eine andere Tä-
tigkeit als die eines Finanzinstituts fortzusetzen oder wieder 
aufzunehmen. 

g) Die Tätigkeit des NFE besteht vorwiegend in der Finanzierung 
und Absicherung von Transaktionen mit oder für verbundene 
Rechtsträger, die keine Finanzinstitute sind, und er erbringt 
keine Finanzierungs- oder Absicherungsleistungen für Rechts-
träger, die keine verbundenen Rechtsträger sind, mit der Mass-
gabe, dass der Konzern dieser verbundenen Rechtsträger vor-
wiegend eine andere Geschäftstätigkeit als die eines Finanzin-
stituts ausübt. 

h) Der NFE erfüllt alle der folgenden Anforderungen: 
i) Er wird in seinem Ansässigkeitsstaat ausschliesslich für re-

ligiöse, gemeinnützige, wissenschaftliche, künstlerische, 
kulturelle, sportliche oder erzieherische Zwecke errichtet 
und betrieben, oder er wird in seinem Ansässigkeitsstaat 
errichtet und betrieben und ist ein Berufsverband, eine 
Vereinigung von Geschäftsleuten, eine Handelskammer, 
ein Arbeitnehmerverband, ein Landwirtschafts- oder Gar-
tenbauverband, eine Bürgervereinigung oder eine Organi-
sation, die ausschliesslich zur Wohlfahrtsförderung be-
trieben wird. 

ii) Er ist in seinem Ansässigkeitsstaat von der Einkommens-
teuer befreit. 

iii) Er hat keine Anteilseigner oder Mitglieder, die Eigen-
tums- oder Nutzungsrechte an seinen Einkünften oder 
Vermögenswerten haben. 
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iv) Nach dem geltenden Recht des Ansässigkeitsstaats oder 
den Gründungsunterlagen des NFE dürfen seine Ein-
künfte und Vermögenswerte nicht an eine Privatperson 
oder einen nicht gemeinnützigen Rechtsträger ausge-
schüttet oder zu deren Gunsten verwendet werden, ausser 
in Übereinstimmung mit der Ausübung der gemeinnützi-
gen Tätigkeit des NFE, als Zahlung einer angemessenen 
Vergütung für erbrachte Leistungen oder als Zahlung in 
Höhe des Marktwerts eines vom NFE erworbenen Ver-
mögensgegenstands. 

v) Nach dem geltenden Recht des Ansässigkeitsstaats oder 
den Gründungsunterlagen des NFE müssen bei seiner 
Abwicklung oder Auflösung alle seine Vermögenswerte 
an einen staatlichen Rechtsträger oder eine andere gemein-
nützige Organisation verteilt werden oder fallen der Re-
gierung des Ansässigkeitsstaats des NFE oder einer seiner 
Gebietskörperschaften anheim. 

E) Sonstige Begriffsbestimmungen 
1. Der Ausdruck "Kontoinhaber" bedeutet die Person, die vom kon-

toführenden Finanzinstitut als Inhaber eines Finanzkontos geführt 
oder identifiziert wird. Eine Person, die kein Finanzinstitut ist und 
als Vertreter, Verwahrer, Bevollmächtigter, Unterzeichner, Anlage-
berater oder Intermediär zugunsten oder für Rechnung einer ande-
ren Person ein Finanzkonto unterhält, gilt nicht als Kontoinhaber 
im Sinne des gemeinsamen Meldestandards, stattdessen gilt die an-
dere Person als Kontoinhaber. Im Fall eines rückkaufsfähigen Ver-
sicherungsvertrags oder eines Rentenversicherungsvertrags ist der 
Kontoinhaber jede Person, die berechtigt ist, auf den Barwert zu-
zugreifen oder den Begünstigten des Vertrags zu ändern. Kann nie-
mand auf den Barwert zugreifen oder den Begünstigten des Ver-
trags ändern, so ist der Kontoinhaber jede Person, die im Vertrag 
als Eigentümer genannt ist, und jede Person, die nach den Vertrags-
bedingungen einen unverfallbaren Zahlungsanspruch hat. Bei Fäl-
ligkeit eines rückkaufsfähigen Versicherungsvertrags oder eines 
Rentenversicherungsvertrags gilt jede Person, die vertragsgemäss 
einen Anspruch auf Erhalt einer Zahlung hat, als Kontoinhaber. 

2. Der Ausdruck "Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche 
(AML/KYC)" bedeutet die Verfahren eines meldenden Finanzin-
stituts zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 
nach den Auflagen zur Geldwäschebekämpfung und ähnlichen 
Vorschriften, denen dieses meldende Finanzinstitut unterliegt. 
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3. Der Ausdruck "Rechtsträger" bedeutet eine juristische Person oder 
ein Rechtsgebilde wie zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft, eine 
Personengesellschaft, einen Trust oder eine Stiftung. 

4. Ein Rechtsträger ist ein "verbundener Rechtsträger" eines anderen 
Rechtsträgers, wenn einer der beiden Rechtsträger den anderen be-
herrscht oder die beiden Rechtsträger der gleichen Beherrschung 
unterliegen. Für diesen Zweck umfasst Beherrschung unmittelba-
res oder mittelbares Eigentum an mehr als 50 Prozent der Stimm-
rechte und des Wertes eines Rechtsträgers. 

5. Der Ausdruck "Steueridentifikationsnummer" bedeutet die Iden-
tifikationsnummer eines Steuerpflichtigen (oder die funktionale Ent-
sprechung, wenn keine Steueridentifikationsnummer vorhanden). 

6. Der Ausdruck "Belege" umfasst folgende Dokumente: 
a) eine Ansässigkeitsbescheinigung, ausgestellt von einer autori-

sierten staatlichen Stelle (beispielsweise einer Regierung oder 
einer ihrer Behörden oder einer Gemeinde) des Staates, in dem 
der Zahlungsempfänger ansässig zu sein behauptet; 

b) bei einer natürlichen Person einen von einer autorisierten staat-
lichen Stelle (beispielsweise einer Regierung oder einer ihrer 
Behörden oder einer Gemeinde) ausgestellten gültigen Aus-
weis, der den Namen der natürlichen Person enthält und nor-
malerweise zur Feststellung der Identität verwendet wird; 

c) bei einem Rechtsträger ein von einer autorisierten staatlichen 
Stelle (beispielsweise einer Regierung oder einer ihrer Behörden 
oder einer Gemeinde) ausgestelltes amtliches Dokument, das 
den Namen des Rechtsträgers enthält sowie entweder die An-
schrift seines Hauptsitzes in dem Staat, in dem er ansässig zu 
sein behauptet, oder den Staat, in dem der Rechtsträger einge-
tragen oder gegründet wurde; 

d) einen geprüften Jahresabschluss, eine Kreditauskunft eines 
Dritten, einen Insolvenzantrag oder einen Bericht der Börsen-
aufsichtsbehörde. 

7. Der Ausdruck "staatlicher Überprüfungsdienst" steht für ein elekt-
ronisches Verfahren, das ein meldepflichtiger Staat einem melden-
den Finanzinstitut zur Feststellung der Identität und steuerlichen 
Ansässigkeit eines Kontoinhabers oder einer beherrschenden Per-
son bereitstellt. 
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Abschnitt IX 

Wirksame Umsetzung 
A) Ein Staat muss über entsprechende Vorschriften und Verwaltungsver-

fahren verfügen, um die wirksame Umsetzung und die Einhaltung der 
oben beschriebenen Melde- und Sorgfaltspflichten sicherzustellen, 
einschliesslich: 
1. Vorschriften zur Verhinderung, dass Finanzinstitute, Personen 

oder Intermediäre Praktiken zur Umgehung der Melde- und Sorg-
faltspflichten anwenden; 

2. Vorschriften, die meldende Finanzinstitute verpflichten, die zur 
Durchführung der oben genannten Melde- und Sorgfaltspflichten 
unternommenen Schritte und herangezogenen Nachweise zu do-
kumentieren, sowie geeignete Massnahmen zur Beschaffung dieser 
Dokumente; 

3. Verwaltungsverfahren zur Überprüfung, ob die meldenden Finan-
zinstitute die Melde- und Sorgfaltspflichten einhalten; Verwal-
tungsverfahren zur Nachprüfung eines meldenden Finanzinstituts, 
wenn nicht dokumentierte Konten gemeldet werden; 

4. Verwaltungsverfahren zur Sicherstellung, dass bei den Rechtsträ-
gern und Konten, die nach innerstaatlichem Recht als nicht mel-
dende Finanzinstitute beziehungsweise ausgenommene Konten 
gelten, weiterhin ein geringes Risiko besteht, dass sie zur Steuer-
hinterziehung missbraucht werden; sowie 

5. wirksamen Durchsetzungsbestimmungen bei Nichteinhaltung der 
Vorschriften. 

Abschnitt X 

Übergangsmassnahmen 
A) Die Änderungen am Gemeinsamen Meldestandard werden am [Datum 

des Wirksamwerdens des geänderten CRS] wirksam. 
B) Ungeachtet des Unterabschnitts A sind die nach Abschnitt I Unterab-

schnitt A Nummer 1 Bst. b und Nummer 6bis zu meldenden Informa-
tionen über die Rolle(n), aufgrund derer meldepflichtige Personen be-
herrschende Personen beziehungsweise Inhaber von Eigenkapitalbe-
teiligungen am Rechtsträger sind, für jedes meldepflichtige Konto, das 
zum [Datum des Wirksamwerdens des überarbeiteten CRS - 1 Tag] 
von einem meldenden Finanzinstitut geführt wurde, und für 
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Meldezeiträume, die spätestens im zweiten Kalenderjahr nach diesem 
Tag enden, nur dann zu melden, wenn diese Informationen in den 
elektronisch durchsuchbaren Daten des meldenden Finanzinstituts 
verfügbar sind. 
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